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Regelmäßige Öff nungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn,
Sitz Heimbuchenthal, Hauptstr. 81,  63872 Heimbuchenthal:
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Geschäftsstelle VGem Mespelbrunn
Heimbuchenthal, Hauptstr. 81 
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de

0 60 92 9 42-0 
Fax 0 60 92 9 42-28

Geschäftsleiterin Frau Christina Bathon 942-122
Geschäftszimmer/Hallenbelegung 
Vorzimmer Bürgermeisterin Fuchs, Mespelbrunn

Frau Heid 942-123

Vorzimmer 
Bürgermeisterin Amrhein, Dammbach 
Bürgermeister Stenger, Heimbuchenthal

Frau Schlott, Frau Ringel, 942-130

Geschäftszimmer/Öffentlichkeitsarbeit/ 
Mitteilungsblatt

Frau Kuehnel Ojeda 942-130

Bauamt 
bauamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Herr Joe, Frau Herberich 
Frau Goldhammer 
Herr Noll, Herr Benz

942-121 
942-137
942-117

Kämmerer Herr Mayer 942-112
Steuern / Gebühren Frau Anselmi 942-110
Gewerbesteuer, Versicherungswesen,  
Fremdenverkehrsbeiträge, Pachtverträge

Frau Kunkel
Herr Kuhn

942-113

Grunderwerb Frau Ringel
Herr Joe

942-130
942-121

Kasse Frau Spatz, Frau Brehm 942-111
Standesamt Frau Masur 942-114 

Fax 942-132
Meldeamt / Fundbüro / Pässe / Rentenanträge /
Abfall

Frau Michler, Frau Schmitt 
Frau Lang

942-115 
942-116 

Fax 942-132
Lohnbüro Frau Schäfer 942-139
Musikschule, Schülerbeförderung,  
Gastschulverhältnisse

Frau Fath 942-124

Gemeinde DAMMBACH
1. Bürgermeisterin  
waltraud.amrhein@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Waltraud Amrhein 942-125

Sprechstunde: Di. 8 - 10 Uhr im Rathaus Dammbach, Tel. 1594 u. Vereinbarung
Bauhof 99 96 20 oder 01 51 25 49 92 63

Gemeinde Heimbuchenthal
1. Bürgermeister 
ruediger.stenger@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Rüdiger Stenger 942-126

Sprechstunde: Do., 17.30 - 18.30 Uhr wenn keine Gemeinderatssitzung stattfindet
Bauhof 6386 oder 01 51 14 25 89 54

Gemeinde Mespelbrunn
1. Bürgermeisterin 
stephanie.fuchs@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Stephanie Fuchs� 942-120 
�

Sprechstunde: Nur noch nach Vereinbarung, Tel. 06092 / 942-120
Bauhof 01 71 8 37 63 76

Sonstige Ansprechpartner
Touristverband Räuberland  � 1515
Kommunale Allianz „Spessartkraft“ e.V. 
spessartkraft@vgem-mespelbrunn.bayern.de

Lena Rosenberger 
Marie Schäfer

942-150

Kanal und Wasser: Betriebsführer AMME info@amme.net                   0 93 72 13 59 50
Forstbetriebsgemeinschaft Spessart-West e.V. Jonah Weber 0170 4141741

Ansprechpartner
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Allgemeinärzte
An Wochenenden, Feiertagen u. mittwoch-
nachmittags diensthabenden Arzt erfragen 
unter der Hausarzt-Notrufnummer 116 117.

In lebensbedrohlichen Fällen gilt die 
Rufnummer 112 (Rettungsleitstelle)

Bereitschaftspraxen:
- �Klinikum Aschaffenburg: 

Sa., So. u. Feiertag:� 8:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 13:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 22:00 Uhr

- �Helios Klinik in Erlenbach: 
Sa., So. u. Feiertag:� 9:00 bis 21:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 16:00 bis 21:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 21:00 Uhr

- �Klinikum Main-Spessart in Lohr: 
Sa., So. und Feiertag:� 9:00 bis 22:00 Uhr 
Mi. u. Fr.:� 16:00 bis 22:00 Uhr 
Mo., Di., Do.:� 18:00 bis 22:00 Uhr

Zahnärzte
Samstag, 07.02., und Sonntag, 08.02.2026:
	 Christian Buortesch
	 Im Höning 5, 63820 Elsenfeld
	 Tel. 06022 / 2059900
Sa., So., Feiertag: 10 – 12 Uhr / 18 – 19 Uhr
www.notdienst-zahn.de
Notdienst-Hotline  0180 590 80 08

Freitag, 6. Februar 2026
	 Platanen-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Platanenallee 19, Tel. 06021 / 24282
	 Elsava-Apotheke, Elsenfeld,
	 Erlenbacher Str. 16, Tel. 06022 / 9100

Samstag, 7. Februar 2026
	 Röntgen-Apotheke, Am Dreispitz 17,
	 Aschaffenburg, Tel. 06021 / 87301
	 Linden-Apotheke, Erlenbach,
	 Lindenstraße 29, Tel. 093 72 / 82 28

Sonntag, 8. Februar 2026
	 Strauß-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Herstallstr. 14, Tel. 060 21 / 220 96
	 Alte Stadt-Apotheke, Obernburg,
	 Römerstraße 35, Tel. 06022 / 8519

Montag, 9. Februar 2026
	 Josef-Apotheke, Leidersbach,
	 Hauptstr. 198, Tel. 06028 / 5386
	 City-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Goldbacher Str. 2, Tel. 06021 / 30840

Dienstag, 10. Februar 2026
	 Marien-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Sandgasse 60, Tel. 060 21 / 255 19
	 Apotheke am Grohberg, Faulbach,
	 Hauptstraße 6, Tel. 09392 / 2555

Mittwoch, 11. Februar 2026
	 Rats-Apotheke, Aschaffenburg,
	 Althohlstraße 15, Tel. 06021 / 95871
	 Maintal-Apotheke, Sulzbach,
	 Bahnhofstr. 14, Tel. 060 28 / 66 08

Donnerstag, 12. Februar 2026
	 Aschaff-Apotheke, Waldaschaff,
	 Aschaffenburger Str. 45, Tel. 06095 / 789
	 Markt-Apotheke, Kleinwallstadt,
	 Fährstraße 2, Tel. 060 22 / 212 25

Freitag, 13. Februar 2026
	 Spessart-Apotheke, Goldbach,
	 Sachsenhausen 1, Tel. 060 21 / 516 38
	 Stadt-Apotheke, Erlenbach,
	 Elsenfelder Str. 3, Tel. 093 72 / 5483

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils ab 8.30 
Uhr früh und endet am nächsten Tag um die-
selbe Zeit..

Bereitschaftsdienste

Telefonseelsorge
08 00 1 11 01 11, 08 00 1 11 02 22
Anonym, kompetent, rund um die Uhr

– alle  Angaben  ohne  Gewähr –

Notfalltafel
Feuer, Unfall, Waldbrand� 112
Polizei� 110
Stromstörungen� 09 41 28 00 33 66
AMME-Notdienst Trinkwasserversorgung:

01 60   96 31 44 60
AMME-Notdienst Abwasserversorgung:

01 60  96 31 44 41

Caritas-Sozialstation
u. Tagespflege St. Martin

Ringstr. 4 - 6, 63856 Bessenbach – Keilberg
Tel. 06095 99 89 91
Rufbereitschaft 0171 267 54 96
Sprechzeiten: Mo - Fr: 8:00 - 15:00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
Seniorentagespflege
Hauptstr. 278, 63875 Mespelbrunn
Tel. 06092 824 62 44, Fax. 06092 824 62 45
tp.mespelbrunn@caritas-spessart.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 7.30 - 17.00 Uhr
Wintersbacher Straße 73a, 63874 Dammbach
Tel. 06092 822 69 00
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.30 - 17.00 Uhr
tp.dammbach@caritas-spessart.de

Apotheken
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Abfallwirtschaft VG Mespelbrunn

Abfalltermine

Es wird gebeten, die Müllgefäße  

ab 6.00 Uhr bereitzustellen.

Dammbach

Restmüll: Donnerstag, 12.02.2026

Biomüll: Montag, 16.02.2026

Papiertonne: Freitag, 27.02.2026

Gelber Sack: Mittwoch, 18.02.2026

Heimbuchenthal

Restmüll: Donnerstag, 12.02.2026

Biomüll: Montag, 16.02.2026

Papiertonne: Freitag, 27.02.2026

Gelber Sack: Mittwoch, 18.02.2026

Mespelbrunn

Restmüll: Freitag, 13.02.2026

Biomüll: Montag, 16.02.2026

Papiertonne: Freitag, 27.02.2026

Gelber Sack: Donnerstag, 12.02.2026

Recyclinghöfe

Dammbach
Abfallwirtschaft im Gemeindebauhof Dammbach
Öffnungszeiten von November bis März:
Samstag von 9.00 - 13.00 Uhr
Folgende Wertstoffe
werden hier angenommen:
Mineralischer Bauschutt in kleinen Mengen, 
d.h. Dachziegel, Bruchsteine und Mauer-
werksabbruch, Altholz (auch imprägnierte 
Hölzer), Metalle wie Eisenschrott und Dosen, 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Aluminium, Edelstahl und Kabelreste, Altme-
tall (keine Feuerlöscher, Ölradiatoren, schad-
stoffhaltige Behälter), kleine Behälter für Toner 
und Kartuschen von Druckern und Faxgeräten, 
kleine Behälter für Naturkorken, Altpapier und 
Kartonagen, Speisefette, Elektro- und Elekt-
ronikgeräte, Styropor (sauber, in faustgroßen 
Stücken), sowie Verpackungs-Chips (in allen 

Farben), Glas wie Flachglas, Glasbausteine, 
Brillen und Hörgeräte, PU-Schaumdosen.
Sammlung von CDs. Die CDs müssen trocken, 
sauber und ohne Verpackung sein.
Die Annahme von Batterien und/oder Akkus 
darf nicht über den gemeindlichen Recyc-
linghof erfolgen.

Heimbuchenthal
Recyclinghof Heimbuchenthal
Kreuzdelle 38, 63872 Heimbuchenthal
Öffnungszeiten November – März
Samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, so-
wie Nichteisenmetalle wie Aluminium, Blei, 
Messing, Kupfer, Edelstahl, Kabelreste, zer-
kleinertes Styropor (nur weiß und sauber), 
Verpackungs-Chips in allen Farben,  Natur-
kork,  Brillen, Hörgeräte, Holz (auch imprä-
gnierte Hölzer), mineralischer Bauschutt in 
kleinen Mengen (Dachziegel, Bruchsteine, 
Mauerwerksabbruch, Betonreste, Fliesen, 
Putz, Zement- und Kalkreste), Papier und Kar-
tonagen, Flachglas, Fenster, Glasbausteine, 
PU-Schaumdosen, Speiseöl und Fette aus Pri-
vathaushalten – offen, nicht eingepackt oder 
in Behältern, Elektro- und Elektronikgeräte, 
CDs.
Im Recyclinghof können auch Grünabfallsä-
cke (Preis 0,50 €/Stück) erworben werden.

Mespelbrunn
Recyclinghof an der Leitwiese beim 
Wanderheim, Mespelbrunn
Öffnungszeiten: November – März
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr
Folgende Wertstoffe werden angenommen:
Metalle wie Eisenschrott und Dosen, sowie 
Nichteisenmetalle wie Blei, Messing, Kupfer, 
Edelstahl, Aluminium, Kabelreste, Fenster, 
Glas, Altholz (auch imprägnierte Hölzer), Texti-
lien und Schuhe, Styropor (nur weiß und sau-
ber, Verpackungs-Chips sauber und in allen 
Farben), Bauschutt in kleinen Mengen, Kork, 
leere oder gebrauchte PU-Schaumdosen, 
Papier und Kartonagen, Elektro- und Elektro-
nikgeräte wie PCs, Drucker mit Kartuschen, 
elektrische Werkzeuge, Spielzeuge, Sport- 
und Freizeitgeräte, u. ähnliches (keine Video-
kassetten), Speisefette, Kerzen, Kerzenreste, 
Kerzenstummel.
Es können keine Videokassetten im Recyc-
linghof abgegeben werden. Diese gehören 
in die Restmülltonne!
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Dammbach
Entsorgung der Windeln im Recyclinghof wäh-
rend der Öffnungszeiten:
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr.

Heimbuchenthal
Entsorgung der Windeln: in der Kreuzdelle 38, 
Heimbuchenthal samstags von 8 bis 12 Uhr.

Mespelbrunn
Entsorgung der Windeln: Samstags im Recy-
clinghof Kreuzdelle 38 in Heimbuchenthal von 
8 bis 12 Uhr.

Ausgabe von gelben Säcken 
Dammbach

Während der Öffnungszeiten des Recyclingho-
fes samstags von 9.00 bis 13.00 Uhr.
Und während der Bürgermeistersprechstunde.

Heimbuchenthal
Samstags von 8 bis 12 Uhr im Recyclinghof 
und jeden 1. und 3. Mittwoch 18 - 20 Uhr.

Mespelbrunn
Samstags von 9 - 13 Uhr im Recyclinghof Me-
spelbrunn und donnerstags von 17 - 19 Uhr.

Windelcontainer

Grünabfälle

Abfallwirtschaft VG Mespelbrunn

Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt, müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.
Bitte beachten Sie, dass die Länge von 3,00 
Metern der sperrigen Abfälle wie z.B. Hölzern 
nicht überschritten wird.

Dammbach
Grünabfalllagerplatz am alten Sportplatz im 
OT Wintersbach
Öffnungszeiten von Februar bis November
	 Jeden Samstag von 9.30 – 14.30 Uhr
Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie z.B. 
Rasenschnitt, Laub Gartenblumen, Thujaschnitt 
müssen getrennt von den strukturreichen (holzigen) 
Grünabfällen angeliefert werden, da die kaum holzi-
gen Grünabfälle in Containern gesammelt werden.
Bei der Anlieferung von Grünabfällen sollte das 
Volumen so gering wie möglich gehalten werden. 
Die Gesamtlänge der sperrigen Abfälle sollte eine 
Gesamtlänge von 1,50 Meter nicht überschreiten.
Die Zufahrt muss über den Weg zur Geishöhe / 
Taubendelle erfolgen, Abfahrt über Buchackerweg.

Heimbuchenthal
Grünabfalllagerplatz Glockenhof
Glockenhof, 63872 Heimbuchenthal
Öffnungszeiten von November – März
	 Samstags von 8.00 bis 12.00 Uhr
Herr Schaar, Elsavastr. 7a, 63872 Heimbuch-
enthal, Tel.: 0160/1003865
Grünabfälle, Äste/Sträucher, die von Heim-
buchenthaler Bürger stammen, können kos-
tenfrei angeliefert werden.
Strukturarme (nicht holzige) Grünabfälle wie 
z.B. Rasenschnitt, Laub, Gartenblumen, Thu-
jaschnitt müssen getrennt von den struktur-
reichen (holzigen) Grünabfällen angeliefert 
werden, da die kaum holzigen Grünabfälle in 
Containern gesammelt werden.

Mespelbrunn
Kompostplatz „Im Busch“
Öffnungszeiten von November – März 
	 Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr
Kostenlose Anlieferung nur für Grünabfälle, die 
von Mespelbrunner Grundstücken stammen 
und bis max. 1 cbm.
Strukturarme (nicht holzige Grünabfälle wie Ra-
senschnitt, Laub, Gartenblumen, Thujaschnitt) 
bitte getrennt anliefern von strukturreichen 
(holzigen) Grünabfällen, da die kaum holzigen 
Gartenabfälle in Containern gesammelt werden.

Styroporentsorgung ...
... in den Recyclinghöfen
Styropor wird als Verpackungsmaterial, z.B. zur 
Transportsicherung bei Fernsehern, als Glas-
schutz verwendet. Es ist sehr leicht und wegen 
seiner aus vielen kleinen Kugeln bestehenden 
Struktur meist gut zu erkennen. Das Styropor 
muss sauber, ohne Aufkleber und Beschichtung 
sein. Formteile können nur reinweiß erfasst 
werden.  Weiße Verpackungsstyroporteile un-
zerbrochen zum Recyclinghof bringen. 
Verunreinigtes Verpackungsstyropor (weiß), 
weißes Styropor mit schwarzen Punkten sowie 
buntes Styropor muss im gelben Sack oder im 
Restmüll entsorgt werden. Saubere Styropor-
chips werden in allen Farben angenommen.
Das gehört nicht in den Recyclinghof, son-
dern gehört zum Restmüll:  Verunreinigtes 
Styropor und farbige Formteile. 
Wenn Styropor als Isoliermaterial verwendet 
wurde, kann es über private Entsorger oder als 
Restmüll entsorgt werden. 
Gesammelt werden kann nur Styropor, das als 
Verpackung angefallen ist, da die Sammlung 
über das Duale System finanziert wird. 
Ihre Gemeindeverwaltung.
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Verwaltungsgemeinschaft
  Mespelbrunn

AMtlicher teil

Terminvereinbarung 
im Bürgerbüro und Standesamt
Für das Bürgerbüro und Standesamt gilt 
auch in Zukunft Terminvereinbarung.
Durch die Terminvereinbarung werden unnöti-
ge Wartezeiten vermieden und wir können vor-
ab mit Ihnen besprechen, welche Unterlagen 
für Ihr Anliegen vorgelegt werden müssen. 
Dies gilt vor allem für die Beantragung von 
Ausweisdokumenten und die Anmeldung 
eines Wohnsitzes.
Für folgende Angelegenheiten können Sie 
ohne Termin während unserer Öff nungszeiten 
vorbeikommen:
-  Meldebestätigung abholen (kann auch gerne 

telefonisch vorbestellt werden)
- Personalausweis/Reisepass abholen
- Führungszeugnis beantragen
- Führerscheinbestätigung
- Beglaubigungen
Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Sie einen 
Termin benötigen, rufen Sie uns kurz an oder 
schreiben uns eine E-Mail.
Einwohnermeldeamt: 
06092/942 -115 oder -116
mona.michler@vgem-mespelbrunn.bayern.de
anja.lang@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Standesamt: 
06092/942 -114
standesamt@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Zentrale:
06092/942 -0
Poststelle@vgem-mespelbrunn.bayern.de
Außerdem möchten wir im Zuge dessen auch 
auf unser Bürgerserviceportal hinweisen, in 
welchem Sie bereits viele unserer Dienstleis-
tungen online beantragen können.
https://www.buergerserviceportal.de/bayern/
vgmespelbrunn

Erreichbarkeit des Bauamts 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn
Das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Me-
spelbrunn ist telefonisch von Montag bis Frei-
tag von 8:00 bis 12:00 Uhr sowie donnerstags 
zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr erreichbar.
Per E-Mail können Sie das Bauamt unter bau-
amt@vgem-mespelbrunn.bayern.de erreichen.
Die Anfragen werden – soweit möglich – in der 
Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Haben 
Sie daher bitte etwas Geduld. Sie erhalten 
Rückmeldung, sobald Ihre Anfrage bearbeitet 
ist.
Falls Sie zu einer Angelegenheit bereits Kon-
takt mit einem Sachbearbeiter hatten, wenden 
Sie sich bitte weiterhin an diesen.
Bitte beachten Sie auch die folgenden Hinweise:
Lagepläne Ihrer Grundstücke erhalten Sie 
beim Vermessungsamt.
Katasterauszüge (Lagepläne) für Bauanträge 
können Sie über uns oder direkt beim Vermes-
sungsamt bestellen.
Grundbuchauszüge erhalten Sie beim Grund-
buchamt.
Anfragen zur Genehmigungspfl icht und Zuläs-
sigkeit von Bauvorhaben bitten wir primär an 
die Bauaufsichtsbehörde des Landratsamts 
Aschaff enburg zu richten. Das Landratsamt ist 
Genehmigungsbehörde und kann hier verbind-
lichere Auskünfte erteilen als wir.
Zum Verkauf stehende Grundstücke und Im-
mobilien fi nden Sie im kommunalen Immobili-
enportal unter www.kip.net/spessartkraft.
Als Verkäufer können Sie dort natürlich auch 
Grundstücke und Immobilien anbieten.
Die Gemeinden bzw. die Verwaltungsgemein-
schaft führen keine eigenen Listen über zum 
Verkauf stehende Grundstücke mehr.
Die Bodenrichtwerte für Ihr Grundstück fi nden 
Sie unter www.bodenrichtwerte.bayern.de.
Mittlerweile sind hier auch die Richtwerte für 
Grundstücke im Außenbereich erfasst.
Die Flächennutzungspläne und Bebauungs-
pläne fi nden Sie auf der Internetseite der 
Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn unter 
www.vgem-mespelbrunn.de.
Sie können diese auch direkt beim Bauamt per 
E-Mail anfragen. Wir senden sie Ihnen dann im 
PDF-Format zu.
Mit freundlichen Grüßen
Das Bauamt 
der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn



Öffnungszeiten der Verwaltungs-
gemeinschaft Mespelbrunn
während der Faschingszeit
Am Freitag, den 13.02.2026, Rosenmontag, 
den 16.02.2026 und Faschingsdienstag, den 
17.02.2026 ist das Rathaus geschlossen.
Bitte beachten Sie auch, dass der Parkplatz 
der Verwaltungsgemeinschaft am Mittwoch, 
11.02.2026, nicht zur Verfügung steht. Die Zu-
fahrt zum VG-Gebäude muss aus Sicherheits-
gründen ab 12.00 Uhr gesperrt werden.
Rathaussturm
Zum Rathaussturm am 13.02.2026 laden wir 
alle Närrinnen und Narren der VG Mespel-
brunn ab 11.11 Uhr herzlich ein. Wie gewohnt 
werden alle Jecken durch unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bewirtet – so lange der 
Vorrat reicht. Lasst uns fröhlich beisammen 
sein und feiern unter dem Motto: „Aus Film & 
Fernsehen“! 
Wir freuen uns auf die Narrenschar und ver-
bleiben mit einem dreifach kräftigen Helau!
Rüdiger Stenger
VG-Vorsitzender

Neue Gebühren
Personalausweise ab 09.02.2026!
Angesichts der gleichermaßen gestiegenen 
Kosten beim Ausweishersteller und bei den 
Personalausweisbehörden wird die Gebühr 
für die Ausstellung eines Personalausweises 
gemäß der „Verordnung zur Entlastung der 
Bundespolizei und der Verwaltung im Bereich 
des Pass- und Ausweiswesens sowie zur Än-
derung weiterer Vorschriften“ wie nachfolgend 
aufgeführt angehoben, um eine kostendecken-
de Arbeit der Behörden wieder zu ermöglichen:
46,– Euro für Antragstellende ab 24 Jahren
27,60 Euro für Antragstellende unter 24 Jahren
Wir bitten die Kurzfristigkeit dieser Mitteilung 
zu entschuldigen, jedoch wurden die Gemein-
deverwaltungen auch erst Anfang dieser Wo-
che sehr kurzfristig über das Inkrafttreten der 
o. g. Verordnung zum 07.02.2026 informiert.
Ihre Gemeindeverwaltung

Manöver- und andere Übungen 
der Bundeswehr
Die Royal Netherlands Marine Corps führt in 
der Zeit vom 13.02.2026 bis 06.03.2026 unter 
der Bezeichnung „Rural Fase Germany“ Übun-
gen im Bereich der VGem Mespelbrunn durch.
Um Beachtung wird gebeten.
Ihre Gemeindeverwaltung

Einladung zur Sitzung
der Gemeinschaftsversammlung 
Mespelbrunn am
Dienstag, den 10.02.2026
Zur öffentlichen und anschl. nichtöffentlichen 
Sitzung der Gemeinschaftsversammlung Me-
spelbrunn am Dienstag, den 10.02.2026, um 
19:30 Uhr im Rathaus, Wintersbacher Str. 141, 
Dammbach werden Sie hiermit herzlich einge-
laden. 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen zur 
Beratung und ggf. zur Beschlussfassung 
an:
Öffentlicher Teil
1.	 Begrüßung und Protokollanerkennung
2.	 Stellenplan 2026 der Verwaltungs-
	 gemeinschaft Mespelbrunn.
	 Beratung und Beschlussfassung (Anlage)
3.	 Finanzplan 2026 ff der Verwaltungs-
	 gemeinschaft Mespelbrunn.
	 Beratung und Beschlussfassung (Anlage)
4.	 Haushalt 2026 der Verwaltungs-
	 gemeinschaft Mespelbrunn mit Anlagen. 	
	 Beratung und Beschlussfassung (Anlage)
5.	 Bekanntgabe Vergabe
	 Relaunch Homepage
6.	 Verkehrsüberwachung in der Gemeinde 	
	 Heimbuchenthal - Mitgliedschaft der VG
	 Mespelbrunn im Zweckverband Kommunale
	 Verkehrsüberwachung Aschaffenburg und 	
	 Umgebung (ZVAU). 
	 Beratung und Beschlussfassung
7.	 Verschiedenes
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Stenger, 1. VG-Vorsitzender

Ferienspaß 2026  
Geplante Ferienangebote 2026:
Ostern (Anmeldeschluss: 23.02.2026)	
30.03. – 02.04.2026 (4 T.)	 in Mespelbrunn
07.04. – 10.4.2026 (4 T.)	 in Dammbach
Pfingsten 
26.05. – 29.05.2026 (4 T.)	 in Dammbach
01.06. – 05.06.2026 (4 T.)	 in Dammbach
Sommer 
03.08. – 07.08.2026	 in Dammbach	
24.08. – 28.08.2026	 in Heimbuchenthal
31.08. – 04.09.2026 (5 T.)
	 in Mespelbrunn
	 Talent-Campus
07.09. – 11.09.2026		  i n 
Heimbuchenthal und
	 Mespelbrunn
Anmeldeformulare und
alle weiteren Infos
unter 
https://www.vgem-
mespelbrunn.de/
ferienspass 

7 Alle Infos direkt hier



Umweltpreis 2026 des Landkreises
In diesem Jahr wird zum neunten Mal der 
„Umweltpreis des Landkreises Aschaffenburg“ 
verliehen, der alle zwei Jahre ausgeschrieben 
wird. Mit diesem Preis werden Initiativen und 
Leistungen gewürdigt, die in vorbildlicher Wei-
se zur Erhaltung und Verbesserung der Um-
welt sowie der natürlichen Lebensgrundlagen 
beitragen. Gleichzeitig muss ein Bezug zum 
Landkreis Aschaffenburg gegeben sein. 
Der Umweltpreis ist mit bis zu 5.000 Euro do-
tiert und kann bei Vorliegen auszeichnungs-
würdiger Leistungen in Teilbeträgen gestaffelt 
an maximal drei Preisträger verliehen werden. 
Mit dem Umweltpreis können z. B. Einzelper-
sonen, Gruppen, Vereine und Verbände, Ein-
richtungen und Organisationen, Unternehmen 
sowie Landkreisgemeinden ausgezeichnet 
werden.
Die Auszeichnung kann sich insbesondere auf 
folgende Bereiche erstrecken: Naturschutz und 
Landespflege, Gewässer- und Bodenschutz, 
Luftreinhaltung, Land- und Forstwirtschaft, 
Ökologische Bauleitplanung und Siedlungs-
ökologie, Rohstoffschonung und nachhaltiges 
Wirtschaften, Regionalvermarktung, Energie 
und Klimaschutz, Abfallvermeidung und –be-
seitigung, Verkehr, Tourismus und Freizeit oder 
Umweltbildung. 
Entsprechende Vorschläge können bei der 
Umweltabteilung des Landratsamtes Aschaf-
fenburg (Bayernstraße 18, 63739 Aschaffen-
burg oder per E-Mail an umweltschutz@lra-ab.
bayern.de) mit schriftlicher Begründung und 
aussagekräftigen Unterlagen (z. B. Situation 
vor/nach der Maßnahme, Fotos) bis spätes-
tens 31.03.2026 eingereicht werden. Das 
Vorschlagsrecht ist nicht eingeschränkt und 
kann beispielweise durch Personen, Vereine, 
Verbände, Behörden und Gemeinden wahrge-
nommen werden oder aufgrund eigener Be-
werbung erfolgen. 
Die Entscheidung über die Preisträger 2026 
wird der zuständige Ausschuss des Kreistages 
treffen. 
Weitere Informationen zum Umweltpreis gibt 
es unter www.landkreis-aschaffenburg.de oder 
beim Landratsamt Aschaffenburg unter der Te-
lefonnummer: 06021/394-7111. 

Projekt LesepatenschaftPLUS 

Schulung: „Vorlesen in Kita und Krippe“
Am Montag, 23. Februar 2026, von 15:00 bis 
17:00 Uhr via Webex
Kindern bereits in Krippe und Kita vorzulesen 
ist wichtig - hier profitieren alle von frühen 
Sprach- und Begegnungsmomenten. Um eh-
renamtliche Lesepatinnen und Lesepaten für 
diese Aufgabe gut vorzubereiten, bieten wir 

eine praxisnahe Online-Schulung für zu die-
sem Thema an.
Die Teilnehmenden lernen:
•	 wie man Bilderbücher lebendig vorliest,
•	 worauf beim Vorlesen in den Einrichtungen 	
	 zu achten ist,
•	 wie man schon die Jüngsten für
	 Geschichten begeistert,
•	 welche Bücher und Methoden sich
	 besonders eignen.
Die Schulung richtet sich an aktive Lesepatin-
nen und Lesepaten, sowie weitere Interessier-
te, die Freude am Erzählen haben und Kindern 
Zeit schenken möchten. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich.    
Referentin ist die Lese- und Literaturpädagogin 
Simone Bernert.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmel-
dung ist bis zum 16.02.2026 per E-Mail unter 
veranstaltungen.fbe@LRA-ab.bayern.de oder 
telefonisch oder. Sie erhalten zeitnah zu der 
Veranstaltung die Zugangsdaten für das online 
Meeting in einer separaten Mail.  
Weitere Informationen bei der Fachstelle Bür-
gerschaftliches Engagement, Frau Pfister 
06021 – 394 5117 oder Frau Kunkel 06021 – 
394 5118, sowie unter www.buergerengage-
ment-ab.de

VHS-Nachrichten
Jetzt anmelden!
Unsere kompletten Kursangebote finden Sie 
im Programmheft oder auch im Internet unter 
http://www.vhs-kahlgrund-spessart.de
In folgenden Kursen, die in den nächsten 
Wochen beginnen, sind noch Plätze frei:
Workshop: Drechseln – Einführung in ein 
traditionelles Handwerk ab 18 Jahre (K)
11.02.2026, 9:00 Uhr
Holzdesign Merget in Aschaffenburg
Vortrag: Rund um die Schwangerschaft (K)
12.02.2026, 19:00 Uhr
Mespelbrunn, Dorfgemeinschaftshaus
Drei Entspannungsreisen für Kinder
25.02.2026, 17:00 Uhr
Heimbuchenthal Schule
Wassergewöhnungskurs für Kinder
ab 5 Jahren
09.03.2026, 17:30 Uhr
Heimbuchenthal Schulschwimmbad
Workshop Drechseln – Einführung in ein 
traditionelles Handwerk ab 18 Jahre (K)
07.03.2026, 9:00 Uhr
Holzdesign Merget in Aschaffenburg
Vortrag: Sicher unterwegs mit dem E-Bike 
– Ihr Update für mehr Fahrspaß und Sicher-
heit!
11.03.2026, 19:00 Uhr
Mespelbrunn Dorfgemeinschaftshaus 8

Nichtamtlicher Teil



ANMELDUNG immer erforderlich
mit Angabe von Name, Adresse, Telefon, Alter 
und Bankverbindung, sowie dem Vermerk “SE-
PA-Mandat liegt vor“ (falls Sie es schon erteilt 
haben) 
Mail:
heidrun.schreck@vhs-kahlgrund-spessart.de 
Tel. 06092-1431 
Erreichbar
Mo. 10.00 – 13.00 Uhr 
Mi.  10.00 – 13.00 Uhr
oder im Internet unter:
http://www.vhs-kahlgrund-spessart.de

Beginn der Bewerbungsfrist für 
die Berufsfachschulen für Sozial-
pflege / Ernährung u. Versorgung 
/ Kinderpflege
Die Berufsfachschulen nehmen ab 16.02. 2026 
schriftliche Bewerbungen für die Berufe
Staatlich geprüfte/r
	 Sozialbetreuer/in u. Pflegefachhelfer/in
Staatlich geprüfte/r
	 Helfer/in für Ernährung u. Versorgung 
Staatlich geprüfte/r
	 Kinderpfleger/in entgegen. 
Zusagen bzw. Absagen für Bewerbungen er-
halten Bewerber bis Ende April 2026.
Falls noch Ausbildungsplätze frei sind, werden 
Bewerbungen zu einem späteren Zeitpunkt 
gerne entgegengenommen. 
Bewerbungen per Post an:
Staatliches Berufliches
Schulzentrum
Aschaffenburg, Seidelstr. 4
63741 Aschaffenburg 
Der Bewerbung beizulegen sind:
-	 Bewerbungsschreiben
-	 Lebenslauf (tabellarisch)
-	 Abschlusszeugnis oder Zwischen-
	 zeugnis der zuletzt besuchten Schule
Sie können sich hier über die Ausbildungen in-
formieren: homepage.bszab.de

Realschule Bessenbach
Tag der offenen Tür
am 6. März 2026
Die Realschule Bessenbach lädt zum Tag 
der offenen Tür ein am 6. März 2026 von 
14:00 bis 17:00 Uhr
Liebe Viertklässlerinnen
und Viertklässler der Grundschulen,
sehr geehrte Eltern der Grundschulkinder,
wir laden euch/ Sie herzlich ein, am Freitag, 6. 
März 2026, zwischen 14.00 und 17.00 Uhr den 
Tag der offenen Tür der Realschule Bessen-
bach zu besuchen. An diesem Nachmittag bie-
ten wir einen interessanten und spannenden 

Einblick in das vielfältige und abwechslungs-
reiche Schulleben der RSB. 
Nicht nur die Naturwissenschaften, Sprachen, 
Sport, Musik u.v.m. präsentieren sich, auch 
weitere schulische Angebote wie Tutoren, 
Schulsanitätsdienst, Schülerbibliothek, Schul-
spielgruppe, Mediencoaches usw. stellen sich 
vor. Mitmachangebote laden unsere jungen 
Gäste zur aktiven Beteiligung ein… lasst euch 
überraschen!
Bei den zusätzlich angebotenen Schulhaus-
führungen zeigen und erklären die Lehrkräfte 
den Besucherinnen und Besucher die Räum-
lichkeiten (vor allem den Bereich der 5. Klas-
sen) und das Schulgelände der RSB. SMV und 
Elternbeirat sowie die Fachschaft Ernährung 
und Gesundheit sorgen für das leibliche Wohl. 
Das Team der Realschule Bessenbach freut 
uns auf euren/ Ihren Besuch! Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.

Anmeldung für die FOSBOS 
Obernburg
Ab sofort ist die Anmeldung an der Beruflichen 
Oberschule Obernburg (FOS u. BOS) online 
(www.fos-obernburg.de) möglich. Das ausge-
druckte Anmeldeformular und die nötigen 
Unterlagen müssen in der Zeit vom 23. Feb-
ruar bis einschließlich 06. März 2026 im Se-
kretariat abgegeben werden.
Das Angebot umfasst an der FOS die Ausbil-
dungsrichtungen „Technik“, „Wirtschaft und 
Verwaltung“ sowie „Sozialwesen“ und für die 
BOS „Technik“ und „Wirtschaft und Verwal-
tung“. Voraussetzung für die Aufnahme ist ein 
mittlerer Schulabschluss mit einem Noten-
durchschnitt von mindestens 3,5 in den Fä-
chern Deutsch, Englisch und Mathematik oder 
die Vorrückungserlaubnis in die 11. Klasse am 
Gymnasium. Für die BOS ist zusätzlich eine 
Berufsausbildung oder fünfjährige Berufserfah-
rung nötig. Nach dem bestandenen Fachabitur 
(12. Klasse) ist ein Studium an einer Fach-
hochschule, eine Laufbahn des gehobenen 
nichttechnischen Finanz-, Justiz- oder Verwal-
tungsdienstes sowie der Eintritt in die 13. Klas-
se zum Erwerb der fachgebundenen/allgemei-
nen Hochschulreife möglich.

Lehrgang zum Geprüften Natur- u. 
Landschaftspfleger / 
zur Geprüften Natur- und Land-
schaftspflegerin 2026/2027
Wer sich beruflich im Naturschutz und in der 
Landschaftspflege weiterqualifizieren möch-
te, hat dazu 2026/2027 erneut Gelegenheit: 
Die Regierung von Oberfranken führt im Auf-
trag des Bayerischen Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tou-
rismus einen Fortbildungslehrgang zum Ge-
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prüften Natur- und Landschaftspfleger bzw. 
zur Geprüften Natur- und Landschaftspflegerin 
durch – in enger Zusammenarbeit mit der Aka-
demie für Naturschutz und Landschaftspflege 
Laufen sowie der Bayerischen Landesanstalt 
für Landwirtschaft in Freising.
Zielgruppe und Qualifikationen
Die Fortbildung richtet sich an Fachkräfte mit 
einem „grünen“ Ausbildungsberuf, beispiels-
weise Landwirt/Landwirtin, Gärtner/Gärtnerin 
oder Forstwirt/Forstwirtin, und schließt mit ei-
ner Prüfung auf Meisterniveau ab.
Inhalte der Fortbildung
In Theorie und Praxis sowie in vielen Exkursi-
onen lernen die Teilnehmenden unter anderem 
die Grundlagen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, Umweltbildung und Öf-
fentlichkeitsarbeit, aber auch Grundsätze des 
Gewerbe- und Steuerrechts oder des Arbeits- 
und Sozialrechts. Schwerpunkte bilden zudem 
der Einsatz von Maschinen und Geräten in der 
Landschaftspflege, die fachgerechte Pflanzung 
und Pflege von Hecken und Gehölzen, natur-
schutzfachliche Grundlagen sowie Umweltpä-
dagogik.
Der Lehrgang umfasst insgesamt 17 Wochen 
und findet im Zeitraum von September 2026 
bis Juli 2027 statt. Beginn ist Montag, der 
21. September 2026. Die Lehrgangsgebühr 
beträgt 1.400,00 Euro, die Prüfungsgebühr 
250,00 Euro.
Anmeldungen sind ab sofort bei der Regie-
rung von Oberfranken möglich. Anmelde-
schluss ist der 30. Juni 2026.
Nähere Informationen zum Lehrgang und zur 
Anmeldung unter: www.reg-ofr.de/sg61
Ein Video zum Lehrgang finden Sie auf dem 
YouTube-Kanal der Regierung von Oberfran-
ken:
https://www.youtube.com/watch?v=zdZM_oT6My4
Ansprechpartnerin: Iris Prey
Bildung in der Land- und Hauswirtschaft an der 
Regierung von Ober-franken
Telefon: 0921 604-1464
E-Mail: Iris.Prey@reg-ofr.bayern.de

Vortrag: Vogel des Jahres –
Das Rebhuhn
Termin:	 Freitag, 20.02.2026,
	 19:00 – ca. 20:00 Uhr
Zielgruppe:	Erwachsene
Ort:	 Schullandheim Hobbach,
	 Bayernstraße 2-4
	 63863 Hobbach Eschau
Referentin:	 Dr. Michael Neumann (LBV)
Kosten:	 Kostenlos, Anmeldung per
	 Mail erforderlich!
Infos & Anmeldung:	
umweltzentrum@schullandheim-hobbach.de 
oder Tel. 09374 9711 15

Fahrt ins Elsass
Eine Vier-Tages-Fahrt 
nach Straßburg und 
Colmar bereitet der 
Volksbund-Bezirksver-
band Unterfranken vor. Neben dem erlebnis-
reichen Aufenthalt in der Europastadt bietet 
die Reise für historisch-kulturell interessierte 
Teilnehmer einen Besuch auf dem Hartmanns-
willerkopf. Der Vogesengipfel war im Ersten 
Weltkrieg hart umkämpft und beherbergt seit 
einigen Jahren ein französisch-deutsches Me-
morial. Informationen zur Fahrt vom 9. bis 12. 
Juli können beim Bezirksverband Unterfran-
ken, Tel. 0931 / 52122 oder per E-Mail an bv-
unterfranken@volksbund, angefordert werden.

Ehrenamtspreis 2026 der
Versicherungskammer Stiftung:
Ehrenamt zeitgemäß gestalten –
Offen für Neues, stark im Miteinander
München, 08.12.2025 – Die Ausschreibung für 
den Ehrenamtspreis 2026 der Versicherungs-
kammer Stiftung ist gestartet! Unter dem Mot-
to „Ehrenamt zeitgemäß gestalten – Offen für 
Neues, stark im Miteinander“ werden in diesem 
Jahr wieder herausragende Projekte, Initiati-
ven und Organisationen aus Bayern und der 
Pfalz ausgezeichnet, die mit innovativen Ideen 
und großem Engagement das Miteinander in 
ihrer Gemeinschaft stärken.
Gesucht werden Initiativen, Organisationen, 
Schulen und Projekte mit Vorbildcharakter, 
die neue Wege im Ehrenamt gehen, kreative 
Zusammenarbeit fördern, neue Mitglieder ge-
winnen und eine offene Willkommenskultur 
leben. Ob Kampagne oder einmalige Aktion 
– entscheidend ist, wie Tradition und Wandel 
nachhaltig verbunden werden. Bewerbungen 
aus allen Bereichen bürgerschaftlichen Enga-
gements sind willkommen.
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich on-
line – entweder über die eigene Organisation 
oder über die Stadt bzw. Gemeinde, in der das 
Projekt stattfindet. Einsendeschluss ist der 31. 
März 2026. Die Auswahl der Preisträgerinnen 
und Preisträger übernimmt eine unabhängige 
Jury. Die Gewinner werden im Frühjahr infor-
miert, die Preisverleihungen finden regional 
statt.
Für den Ehrenamtspreis 2026 werden ins-
gesamt 45.000 Euro an Preisgeldern ver-
geben. Acht Preisträger aus den bayerischen 
Regierungsbezirken und der Pfalz erhalten 
jeweils 5.000 Euro. Darüber hinaus vergibt die 
Jury Publikumspreise in Höhe von insgesamt 
5.000 Euro an vier ausgewählte Projekte.
„Mit dem Ehrenamtspreis möchten wir das viel-
fältige Engagement in Bayern und der Pfalz 
sichtbar machen und neue Impulse für ein mo-
dernes, zukunftsfähiges Ehrenamt setzen“, so 10



Isabel Stier, Geschäftsführerin der Versiche-
rungskammer Stiftung.
Für weitere Informationen und zur Einrei-
chung von Bewerbungen besuchen Sie bit-
te unsere Website:
https://versicherungskammer-stiftung.de/
preise/ehrenamtspreis/
ehrenamtspreis-2026/ausschreibung/
Kontakt: Isabel Stier M.A.
Geschäftsführung
Versicherungskammer - Stiftung
Maximilianstr. 53, 80538 München
Telefon: +49 89 2160 2791
mobil +49 175 1056239
E-Mail: isabel.stier@vkb.de
www.versicherungskammer-stiftung.de

Jetzt für den Bürgerenergiepreis 
Unterfranken 2026 bewerben 
- 12.000 Euro Preisgeld für die 
Preisträger
Wer sich für die Energiezukunft vor Ort stark 
macht, wird belohnt. Seit zwölf Jahren rufen 
die Bayernwerk Netz GmbH und die Regierung 
von Unterfranken zur Teilnahme am Bürge-
renergiepreis auf. „Wir suchen Menschen, die 
sich mit viel Engagement für das Gelingen der 
Energiewende einsetzen. Wir zeichnen Vor-
bilder aus, die eindrucksvoll vermitteln, dass 
jeder Einzelne vor Ort seinen Beitrag leisten 
kann“, so Markus Leczycki, der beim Bayern-
werk die Partnerschaften mit den bayerischen 
Kommunen verantwortet. „Zusammen mit der 
Regierung von Unterfranken als Kooperati-
onspartner starten wir die nächste Runde, 
bei der insgesamt 12.000 Euro Preisgeld auf 
Energieheldinnen und Energiehelden aus Un-
terfranken warten. Prämiert werden beeindru-
ckender Einsatz und Ideenreichtum sowie Pro-
jekte, die Ansporn für uns alle auf dem Weg in 
eine nachhaltige Zukunft sind“
Auszeichnung für alle Generationen
Bewerben können sich Privatpersonen, Ver-
eine, Institutionen, Schulen und Kindergärten. 
Die Bandbreite an möglichen Engagements ist 
groß. Das kann in Form von Maßnahmen rund 
um Energieeinsparung sein, das können eben-
so Umweltprojekte oder Aktionstage rund um 
Müll- oder Plastikvermeidung oder ein sinnvol-
ler Umgang mit Lebensmitteln sein.
Hier geht es zur Bewerbung
Die Teilnahmebedingungen Bürgerenergie-
preis, die Online-Bewerbung Bewerbung Bür-
gerenergiepreis und Videos der Siegerprojekte 
aus den Vorjahren Bürgerenergiepreis - YouTu-
be sind im Internet über diese Links abrufbar.
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen 
Sie allen, mit welchen Maßnahmen Sie die 
Energiezukunft vorantreiben. Alle Bewerbun-
gen, die bis zum 22. Mai 2026 hochgeladen 
werden, nehmen in dieser Bewerbungsrunde 

teil. Später eingehende Bewerbungen werden 
im Folgejahr berücksichtigt.
Die Preisträger werden durch eine Fachjury 
benannt, die auch die Höhe des Preisgeldes 
festlegt.
Fragen zum Bewerbungsverfahren beant-
wortet die Projektverantwortliche des Bayern-
werks, Annette Vogel, Telefon 0921-285-20 82, 
annette.vogel@bayernwerk.de

Unser Klima wirksam schützen - 
einfache Tipps für jeden II
Der Klimaschutz ist ein zentrales Anliegen, das 
uns alle betrifft. Statt auf Maßnahmen von Poli-
tik und Wirtschaft zu warten, lässt sich mit klei-
nen Verhaltensänderungen im Alltag viel bewir-
ken. Denn viele kleine Taten können Großes 
bewirken! So können wir einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Hier sind weitere Tipps des BUND Natur-
schutz, die für den Klimaschutz wirklich 
wichtig sind.
5.	 Strom nicht verschwenden
Ein schlimmer Stromschlucker heißt Standby: 
seien es Fernseher, Computer oder Toaster. 
Mit abschaltbaren Steckdosenleisten lässt 
sich viel Strom einsparen. Ladegeräte nach 
Gebrauch aus der Steckdose ziehen. Cleve-
re Geräte verwenden, die Strom sparen und 
Energiesparprogramme benutzen. Digitale 
Geräte sind wahre Energiefresser. Bei vielen 
Geräten wie Smartphones, Notebooks und Ta-
blets lässt sich außerdem der Energiesparmo-
dus einstellen. Besonders energieintensiv ist 
das Streamen von Musik und Videos. Besser 
ist es, Songs und Filme herunterzuladen und 
dann anzuschauen. Doch auch die Daten etwa 
in Clouds oder beim Videoanruf ziehen viel 
Energie. Deshalb: Einfach mal ein paar Videos 
aus der Cloud löschen und beim Telefonieren 
die Kamera ausschalten. Das spart eine Men-
ge Energie und produziert weniger CO2.
6.	 Ökostrom beziehen
Strom aus Kohle, Gas und Öl heizt die Klima-
krise weiter an. Wir alle können uns mit der 
Wahl des Stromanbieters für den Klimaschutz 
entscheiden. Ist doch der Wechsel zu ech-
tem zertifiziertem Ökostrom aus erneuerba-
ren Energiequellen ganz einfach – und bringt 
enorm viel für das Klima. Mit einer Solaranlage 
auf dem Dach lässt sich außerdem eigener So-
larstrom erzeugen.
7.	 Heizung runterdrehe
	 und ökologisch heizen
Öl- und Gasheizungen sind sehr klimaschäd-
lich, noch dazu sind die fossilen Brennstoffe 
endlich. Ersetzen Sie diese möglichst rasch 
durch ein anderes klimaschonendes Heizsys-
tem. Das Absenken der Raumtemperatur um 
nur ein Grad senkt die CO2-Emissionen um 
etwa sechs Prozent. Auch mit der Optimierung 
der Vorlauftemperatur am Heizkessel (Einstel-11



lung der Heizkurve) lässt sich viel Energie spa-
ren, erläutert der BUND.
8.	 Investieren Sie Ihr Geld klimafreundlich
Fragen Sie bei Ihrer Bank bezüglich nachhalti-
gen Investitionsmöglichkeiten. Oder wechseln 
Sie zu Ökobanken, die in nachhaltige Projekte 
und erneuerbare Energien für den Klimaschutz 
investieren. So können Sie mit Ihrem Geld Zie-
le zugunsten des Klimas, der Umwelt und Ge-
sellschaft unterstützen.
9.	 Bio aus der Region und Saison
	 ins Körbchen
Bio-Lebensmittel sind gesünder und mit weni-
ger Pestiziden belastet, der Boden wird nach-
haltiger bewirtschaftet und die Artenvielfalt 
erhöht. Rund 20 % Treibhausgase weniger 
werden emittiert – das ist aktiver Klimaschutz. 
Grundsätzlich gilt: Regionale und saisonale 
Produkte belasten das Klima weniger.
10. Essen Sie mehr Pflanzen
Studien haben gezeigt: Fleisch- und Milchkon-
sum haben einen sehr großen Einfluss auf den 
Planeten. Weniger davon zu essen und zu trin-
ken hilft dem Klimaschutz enorm. Dabei muss 
nicht jeder sofort vegan werden – es hilft schon 
viel, weniger Fleisch und tierische Produkte zu 
essen.

Arbeitskreis Natur e.V. 
Dammbach - Heimbuchenthal - Mespelbrunn
1.) Termine zum Vormerken:	
19.02.2026:	Nistkastenreinigung mit Kindern
20.02.2026:	Vortrag über d. „Vogel des Jahres“ 	
	 im Schullandheim Hobbach
26.02.2026:	Monatstreff im
	 Hotel „Wiesengrund“
28.02.2026:	Herrichten des Krötenzaunes am 
	 Höllhammer (Ersatztermin ist der 	
	 07. März)
21.03.2026:	Aktion „Sauberer Landkreis“
27.03.2026:	Generalversammlung 

2.) Nistkastenreinigen mit Kindern und 
auch Erwachsenen am Donnerstag, 19. Fe-
bruar/ 14.00 Uhr:
Es dürfen auch Kinder und Erwachsene teil-
nehmen, die nicht im AKN sind!!
Hier wollen wir eine kleine Rundtour von der 
„Scharsteinhütte“ beginnend durchführen.    
Diese Tour dauert etwa eine Stunde.
Parallel dazu wird Harry Kinderpunsch und 
Glühwein anrichten und unser Grillmeister 
Paul Bratwürste grillen.
Damit wir ordentlich planen können solltet 
ihr Euch – Kinder und Erwachsene – umge-
hend anmelden.
3.) Vortrag über den „Vogel des Jahres“ im 
Schullandheim Hobbach am Freitag, 20. Fe-
bruar 2026/ 19.00 Uhr.
Das Rebhuhn ist der „Vogel des Jahres“ 
und löst damit den Hausrotschwanz ab. Mit 

dem Rebhuhn rückt eine Art ins Rampenlicht, 
die auf unseren Feldern fast verschwunden 
ist. Das Rebhuhn ist ein echter Charaktervo-
gel der Feldflur, zu Hause auf Wiesen, Feldern 
und Brachen. Doch wo einst Vielfalt blühte, 
dominieren heute monotone Agrarflächen und 
sein Lebensraum schrumpft mit jedem Jahr. 
Wie der Vogel lebt und was er zum Überleben 
braucht, erzählt Dr. Michael Neumann bei sei-
nem reich bebilderten Vortrag.

4.) Herrichten des Krötenzaunes am Höllham-
mer am Samstag, 28. Febr. 2026/ 10.00 Uhr:
Unser schon traditionelles Herrichten des Krö-
tenzaunes am Höllhammer wollen wir in die-
sem Jahr am letzten Februartag durchführen.
Treffpunkt wie gehabt am Höllhammer, Werk-
zeuge bringt jeder mit.
Ersatztermin für die Krötenzaunaktion ist 
der 7. März 2026, gleiche Uhrzeit, gleicher 
Treffpunkt.
Auch hier bitte Anmeldung, damit wir den Mit-
tagtisch richten können!
5.) Monatstreff Februar:
Ganz herzlich darf ich unsere Freunde und Mit-
glieder zum Monatstreff Februar am Donners-
tag, dem 26. Feb. 2026, einladen. Wir treffen 
uns um 19.00 Uhr im Hotel „Wiesengrund“.
Themen: 
- Generalversammlung 
- Krötenzaun am Höllhammer
- Hochsitz in der LeoSpielerWiese
- Sonstiges
Ansonsten wünschen wir eine gute Woche.
Hubert Brand
Hinweise auf unsere Website:
http://www.arbeitskreis-natur.de

Wanderfreunde
Mespelbrunn-Heimbuchenthal e.V.
… Es is Feierowend
...Wir schieben eine ruhige Kugel...
Herzliche Einladung zu unserer 1. Feierabend-
wanderung im neuen Wanderjahr am Sams-
tag, 07.02.2026. an alle Mitglieder und Gäste.
Wir treffen uns um 15:30 Uhr am Panoramaho-
tel Heimbuchenthaler Hof zu einer  Rundwan-
derung.
Durch das Wohngebiet am Eichenberg gelan-
gen wir auf den Spessartweg 2, dem wir zu-
nächst in Richtung Volkersbrunn folgen. Vor 
der Schutzhütte am Hegweg biegen wir li. ab 
und erreichen den Eichelsberg (424 m). Na-
turbelassene Forst- und Waldwege führen uns 
am Hochbehälter des Heimathenhofes vorbei, 
weiter bergab zum Weiler Heimathen. Von dort 
laufen wir direkt zum Panoramahotel.
Die Kegelbahn ist dort für uns reserviert (bitte 
Sport-/Turnschuhe mitbringen) !!, leckeres Es-
sen wird es auch geben und Zeit für gemütli-
ches Beisammensein.
Tourenlänge  ca. 6 km, Aufstieg  ca. 150 HM 12



Wir benötigen für diese Tour zwingend eine An-
meldung  bis Sonntag, 01.02.2026, entweder 
über die WhatsAppGruppe oder direkt bei Si-
mon und Sabine Stein 06092/995068.
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen und 
„sportlichen“ Abend – seid dabei  und seid alle 
herzlich willkommen …
Wir behalten uns witterungsbedingte Änderun-
gen vor!
Sabine und Simon Stein

Frauenkreis
Mespelbrunn-Hessenthal
Liebe Frauen der Pfarreiengemeinschaft
Vielen Dank für die Anmeldung zur Fahrt nach 
Leidersbach zum Besuch des Hutzelgrund 
Theaters mit der Aufführung „Die Junggesel-
lenhochzeit“: am Sonntag, den 1. März.
Wir freuen uns, dass wir alle 40 Karten verge-
ben konnten und sogar noch TN auf der War-
teliste stehen.
Der Reffel-Bus nimmt um 14:50 Uhr an der un-
teren Fuhre in Bessenbach die ersten Fahrgäs-
te auf und fährt dann Hessenthal, Mespelbrunn 
bis Heimbuchenthal Musikpavillon. Dann direkt 
nach Leidersbach zu Kaffee und Kuchen und 
natürlich zur Aufführung des neuen Stückes, 
worauf wir uns schon sehr freuen.

––  ––  ––  ––  ––
Anmeldung sind erforderlich wegen der Teil-
nehmerzahl: bei Irene Spatz Tel. 7525
Mittwoch, 11. Februar, um 9:01 Uhr laden 
wir ein zum Faschingsbüffet mit musikalischer 
Unterhaltung beim „Löwen“ unter dem Motto: 
„Schiff ahoi“. Beiträge, Witze, Anekdoten sind 
erwünscht.

Mittwoch, 25. Februar, um 8:15 Uhr Frauen-
messe mit anschließendem Frühstück bei 
„Karin“ (bitte direkt bei Karin anmelden bis 2 
Tage vorher).
Mittwoch, 25. März, um 8:15 Uhr Frauenmes-
se mit anschließendem Frühstück (wie oben)
Sonntag, 19. April, fahren wir mit dem Linien-
bus um ca. 13:30 Uhr ab Wallfahrtskirche, 
oder organisieren uns selbst, zur Frühling 
Gala in der Stadthalle nach Aschaffenburg 
„Wenn die Magnolien blühen“. Abschließen-
de Einkehr wird noch besprochen.
Hier habe ich einmal 20 Karten reserviert und 
bitte um baldige Rückmeldung, damit ich evt. 
noch zusätzliche, schöne Plätze ordern kann.
Mittwoch, 22. April, um 8:15 Uhr Frauenmesse 
mit anschließendem Frühstück (wie oben)
Dienstag, 12. Mai, um 18:00 Uhr Maiandacht 
an der Spatzengrotte auf dem Kirchberg. Wer 
laufen mag, trifft sich um 17 Uhr an der Wall-
fahrtskirche. Abschließende Einkehr bei Rainer 
und Sonja (Eispavillon)
Wir wünschen viel Spaß und freuen uns auf 
unsere nächsten Treffen mit euch.
Das Orga Team
Anne, Ilse und Irene

Öffnungszeiten
Postfiliale Heimbuchenthal:
Montag, Dienstag, Mittwoch�  8.30 – 10.30 Uhr
Donnerstag� 15.00 – 17.00 Uhr
Freitag, Samstag� 8.30 – 10.30 Uhr
Tel. 0174/6974086

13
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Kath. Kirchennachrichten

Geistlicher Impuls zum Evangelium am 08. Februar 2026 (Mt 5,13–16)
Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wer Menschen 
nachfolgt, soll nicht versteckt leben, sondern sein Licht scheinen lassen, damit andere Gottes gute 
Werke sehen und den Vater im Himmel preisen.
Geistlicher Impuls:
Jesus ruft uns dazu auf, Sinn und Geschmack in eine oft nüchterne Welt zu bringen - durch Mit-
gefühl, Gerechtigkeit und unser tägliches Handeln. Wie Salz, das Würze gibt, und Licht, das den 
Weg erhellt, sollen auch wir Glauben sichtbar machen: nicht für unser eigenes Lob, sondern damit 
andere Gottes Liebe erfahren.

Samstag, 07.02.	
Mespelbrunn	 16:00	 Maximilian-Kolbe-Kirche, 5. Weggottesdienst  für die
				    Kommunionkinder
Heimbuchenthal	 18:00	 St. Martin, Messfeier mit Blasiussegen 
				    für Otto Stenger und Angehörige (Legat) / Erna und Friedrich
				    Aulbach u. Angeh. (Legat) / Leb. u. Verst. der Familien Bräutigam,
				    Elter, Schippler u. Vallelonga / Alfons Kroth / Adolf Fried (Jahrtag); 	
				    Reli u. Wilma Gollas

Sonntag, 08.02. – 5. Sonntag im Jahreskreis
Dammbach	 08:30	 St. Valentin, Messfeier zum Patrozinium
				    Gastredner: Pfarrer Michael Prokschi
				    für Willi und Lina Amrhein und verst. Angehörige / Herbert, Johann 	
				    und Anna Hock und verstorbene Angehörige / Elvira und Adolf
				    Herrmann und verstorbene Angehörige / Erwin Roth, Patrick Seus,
				    Alfred Hofmann / Johanna und Karl Brenner, Sohn Manfred und
				    für alle lebenden und verstorbenen Angehörige / Luzia Geistler,
				    Josef Buller und Sabine Kaminsky
				    musikalische Gestaltung: Pia Elter, Margit Steinborn und
				    Julika Bachmann
Mespelbrunn	 10:00	 Maximilian-Kolbe-Kirche, Messfeier  
				    für Karl, Elsbeth, Franz u. Mathilde Nebel; Karl u. Maria Fries u. Angeh.
Dienstag, 10.02.	
Dammbach	 17:30	 Rosenkranz
			   18:00	 St. Wendelin, Messfeier mit Blasiussegen
Mittwoch, 11.02.	
Hessenthal	 08:15	 Wallfahrtskirche, Messfeier entfällt!

Donnerstag, 12.02.	
Heimbuchenthal	 17:30	 Pfarrsaal, Rosenkranz
			   18:00	 Pfarrsaal, Messfeier
Samstag, 14.02.	
Hessenthal	 18:00	 Wallfahrtskirche, Messfeier mit Vorstellung der Firmlinge 
				    für Hedwig und Maria Spatz / Anna u. Franz Schäfer, Maria,
				    Sebastian u. Josef Blum

Sonntag, 15.02. – 6. Sonntag im Jahreskreis
Dammbach	 08:30	 St. Wendelin, Messfeier
Heimbuchenth.	 10:00	 St. Martin, Messfeier 
				    für Gottfried u. Irene Fries; Wilheim u. Theresia Schreck, leb. u. verst.
				    Angeh. (Legat) / für Maria Jörg (Jahrtag) und Gabriele Mattiss (geb. 
				    Jörg) u. verst. Angeh. (Legat) / Ulrich u. Petra Franz;
				    Familien Schreck u. Krebs, leb. u. verst. Angeh.
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I. Hinweise der Pfarreiengemeinschaft Maria Regina im Spessart
In die Ewigkeit ging uns voraus:
Rosa Maria Kroth, 72 Jahre, aus Heimbuchenthal                                                                                                                          
Besuch des Katholikentages aller Pfarrei-Mitglieder
aus unserem Pastoralen Raum Spessart Mitte
Das Bistum und die Stadt Würzburg freuen sich sehr, vom 13. bis 17. Mai 2026 Gastgeber für den 
Katholikentag unter dem Leitwort „Hab Mut, steh auf!“ zu sein.
Der Katholikentag beginnt am Mittwochabend, 13.05.26, mit einer Eröffnungsveranstaltung und ei-
nem anschließendem „Abend der Begegnung“, an dem Menschen in stimmungsvoller Atmosphäre 
ihren Glauben feiern können. Der Abend endet mit einem Abendsegen gegen 22:00 Uhr.
Am Donnerstag, 14.05.26, startet der Tag mit einem Fernsehgottesdienst zu Christi Himmelfahrt. 
Im Anschluss öffnet die Kirchenmeile, die bis Samstag stattfindet und kostenfrei besucht werden 
kann. Dort präsentieren sich Stände in der Würzburger Innenstadt, um die Vielfalt des kirchlichen 
und zivilgesellschaftlichen Lebens und Engagements in Verbänden, diözesanen Laiengremien, 
geistlichen Gemeinschaften, Orden und kirchlichen Institutionen und Initiativen vorzustellen.
Ebenfalls finden von Donnerstag bis Samstag die Veranstaltungen der jeweiligen Themenbereiche, 
Podien, Werkstätten, Konzerte, spannende Debatten, Workshops, Kleinkunst, Mitmachaktionen, 
Ausstellungen, die Nacht der Lichter und auch Beratungsangebote und Gottesdienste statt. Das 
genaue Programm wird erst Anfang März 2026 feststehen. 700 Veranstaltungen an fünf Tagen 
wollen dazu ermutigen nach Wegen für eine zukunftsfähige Gesellschaft und Kirche zu suchen.
Damit auch Sie als Pfarrei-Mitglied des Pastoralen Raums Spessart Mitte die interessanten Ver-
anstaltungen auf dem Katholikentag in Würzburg wahrnehmen können, bietet der Pastorale Rat 
folgendes attraktive Angebot an:
Am Donnerstag, dem 14.05.26 wird an verschiedenen vier Haltestellen im Pastoralen Raum ein 
bestellter Bus halten und alle interessierten Besucher des Katholikentages aufnehmen und auch 
wieder nachhause fahren. Die genauen Uhrzeiten und Haltestellen werden noch veröffentlicht. Alle 
Anmeldungen für diesen Tag müssen im Pfarrbüro Heimbuchenthal (Tel:06092/321, Mail: pfarrei.
heimbuchenthal@bistum-wuerzburg.de) angemeldet werden.
Am Freitag, dem 15.05.26 wird ebenfalls an verschiedenen Haltestellen im Pastoralen Raum ein 
Bus alle interessierten Besucher des Katholikentages aufnehmen und auch wieder zurückbringen. 
Alle Anmeldungen für diesen Tag müssen im Pfarrbüro in Keilberg (Tel: 06095/995650, Mail: pfar-
rei.bessenbach@bistum-wuerzburg.de) bekannt gegeben werden.
Am Samstag, dem 16.05.26 wird ein Bus alle Ministranten aus dem Pastoralen Raum Spessart Mit-
te an verschiedenen Haltestellen abholen und nach Würzburg fahren und auch wieder zurückbrin-
gen. Für die Ministranten wird der Bus kostenlos sein. Bitte meldet euch im Pfarrbüro Waldaschaff 
(Tel: 06095/780 Mail: pfarrei.waldaschaff@bistum-wuerzburg.de) an.
Für den 14. Und 15.05.26 kostet der Bus zum Katholikentag 10 € pro Person für alle Pfarreimitglieder 
aus dem Pastoralen Raum Spessart Mitte. Bitte um Anmeldung bis spätestens zum 22.02.2026 in 
den jeweiligen Pfarrbüros. Eintrittskarten (Tageskarten € 39,--/ ermäßigt € 29,--) für die Veranstaltun-
gen müssen selbst besorgt werden. Nähere Informationen bekommen Sie unter www.katholikentag.
de/karten und über den Ablauf der Busfahrt in den kommenden Gemeindeblättchen. 	
Erstkommunion 2026
Der 5. Weggottesdienst ist am Samstag, 07.02.2026 um 16:00 Uhr in der Maximilian-Kolbe-Kirche 
in Mespelbrunn. 
Seelsorgeteam:
Pfarrvikar Pater David Susai MSFS	 Tel. 06092-8228891
Ständiger Diakon Anton Hutka	 Tel. 06092-5184
Öffnungszeiten der Pfarrbüros in der PG:
Wir sind zu den unten genannten Öffnungszeiten persönlich für Sie da. Selbstverständlich können 
Messbestellungen auch telefonisch oder per E-Mail beauftragt werden.                                                                                        
Heimbuchenthal - St. Johannes-Straße 8, 63872 Heimbuchenthal
Montag und Donnerstag 9:00 Uhr – 11:00 Uhr
Telefon: 06092/321, E-Mail: pfarrei.heimbuchenthal@bistum-wuerzburg.de                                        
Dammbach - Wintersbacher Straße 68a, 63874 Dammbach
Dienstag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr
Telefon: 06092/1504, E-Mail: pfarrei.wintersbach@bistum-wuerzburg.de                                                               
Hessenthal-Mespelbrunn - Hauptstraße 44, 63875 Mespelbrunn
Dienstag und Freitag 9:00 Uhr – 11:00 Uhr
Telefon: 06092/277, E-Mail: pfarrei.hessenthal-mespelbrunn@bistum-wuerzburg.de
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Ökumenische TelefonSeelsorge
0800 1110111 oder 0800 1110222, Mail/Chat: www.telefonseelsorge.de
KrisenKompass – Hilfe bei Krisen Kostenlos in den App-Stores downloadbar
24 Stunden jeden Tag – anonym und kostenfrei  

II. Hinweise der einzelnen Pfarreien:
DAMMBACH	
Valentinstag am 8. Februar – diesmal anders – Gastprediger Pfarrer Michael Prokschi  
In diesem Jahr feiern wir den Valentinstag bewusst weiter gedacht: als Tag der Paare, der Fa-
milien und der ganzen Pfarrei. Ein Tag, an dem wir die Verbundenheit in unserer Gemeinde 
sichtbar machen möchten. Der Festtag beginnt mit einem feierlichen Gottesdienst um 08:30 
Uhr, damit wir  danach noch feiern können. Im Anschluss erwartet Sie nicht nur unsere traditio-
nelle Hühnerversteigerung, sondern auch ein fröhliches Miteinander auf dem Kirchenvorplatz. 
Dort gibt es Kaffee zum Wärmen, Kuchen zum Genießen vor Ort oder zum Mitnehmen für 
den Familienkaffee zuhause sowie Sekt und Orangensaft für einen kleinen festlichen Moment.                                                                                                      
Kommen Sie vorbei, unterstützen Sie Ihre Kirche vor Ort und feiern Sie mit uns – Kirche mal 
anders.
Verabschiedung und Dank am Valentinstag
Die Kirchenverwaltung Wintersbach bedankt sich herzlich bei Maria Krebs für ihre vielen Jahre 
treuer und engagierter ehrenamtlicher Arbeit. Mit großem Geschick und einem feinen Sinn für wun-
derschöne Blumenarrangements – stets passend zur jeweiligen Kirchenzeit – hat sie gemeinsam 
mit Maria Stauder unseren Kirchenraum immer wieder mit viel Zeit, Mühe und Liebe geschmückt. 
Der Blumenschmuck war jedes Mal eine wahre Augenweide. Dafür sagen wir von Herzen Danke 
und wünschen Maria Krebs für die Zukunft alles Gute und Gottes reichen Segen. Damit die Ge-
staltung des Blumenschmucks weiterhin in guten Händen bleibt, würde sich Maria Stauder sehr 
freuen, wenn sich jemand findet, der die Aufgabe von Maria Krebs übernimmt und sie künftig unter-
stützt. Interessierte melden sich bitte bei Maria Stauder, Tel. 1391.
Besuch des Katholikentages aller Pfarrei-Mitglieder
aus unserem Pastoralen Raum Spessart Mitte
Es besteht ein Busangebot zum Besuch des Katholikentages in Würzburg. 			 
Ausführliche Informationenen unter den Hinweisen der Pfarreiengemeinschaft!	
Kandidieren, engagieren, mitgestalten – Pfarrgemeinderatswahl 2026
Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für unser Gemeindeteam (Pfarreiteam) hat folgen-
des Ergebnis gebracht. In alphabetischer Reihenfolge haben sich bisher folgende Personen bereit 
erklärt, bei der Wahl am 1. März 2026 für 4 Jahre zu kandidieren:
- Birgit Amrhein, wohnhaft in der Straße zum Feld
- Ramona Amrhein, Wintersbacher Straße
- Christoph Anderl, Wintersbacher Straße
- Birgit Brand, Kurzmainzer Straße
- Günter Brand, Kurzmainzer Straße
- Pia Elter, Neuhammer
- Margot Fleckenstein, Heppenweg
- Maria Stauder, Taubendelle 
Da das bisherige Team aus 11 Personen besteht und wir somit zum Stichtag der Listenaufstellung 
nicht genügend Kandidat/innen haben, kann die Wahl nicht als Listenwahl stattfinden, sondern 
muss gemäß der Wahlordnung als Persönlichkeitswahl durchgeführt werden. Das heißt, dass 
neben den o.g. Namen noch weitere Leerzeilen auf dem Wahlzettel zu finden sein werden, auf die 
die Wahlberechtigten Namen geeigneter weiterer Personen schreiben können. Die Wahl wird als 
allgemeine Briefwahl durchgeführt. Dazu informieren wir noch im Februar entsprechend.
Der Wahlvorschlag liegt gemäß § 5 der Wahlordnung im Bistum Würzburg im Pfarrbüro, Winters-
bacher Straße 68a, in Dammbach aus und kann am 10. Februar 2026 zwischen 16 und 18 Uhr 
eingesehen werden. Der Wahlvorschlag enthält die Namen, den Beruf, Alter und die Anschrift der 
zur Wahl bereiten Personen.
Weitergehende Informationen zu den Wahlen finden Sie im Internet unter https://pfarrgemeinde-
ratswahl.de oder an den Schriftenständen in beiden Kirchen. Für Rückfragen steht natürlich auch 
der Wahlausschuss gerne zur Verfügung.
gez. Christoph Anderl, Dagmar Herrmann und Margit Steinborn (Wahlausschuss)
Sonn- und Feiertagsgottesdienste in den kommemdnen Wochen
Samstag, 21.02.2026, 18:00 Uhr, St. Valentin
Sonntag, 01.03.2026, 10:00 Uhr, St. Wendelin
Sonntag, 08.03.2026, 10:00 Uhr, St. Valentin
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Sonntag, 14.03.2026, 18.00 Uhr, St. Wendelin
Samstag, 21.03.2026, 18.00 Uhr, St. valentin
Öffnungszeiten der Bücherei
Montags von: 17:00 – 18:30 Uhr
Donnerstags von 15:00 – 17:00 Uhr, an Feiertagen geschlossen.
In den Schulferien sind gesonderte Öffnungszeiten möglich.
Infos und Kontakt: Bibkat-App oder www.bibkat.de/koebdammbach
E-Mail: koebdammbach@gmail.com, Mobile / WhatsApp: 0151 1585 2874 (Ramona Amrhein)                                              
Facebook und Instagram @koebdammbach

HEIMBUCHENTHAL
Besuch des Katholikentages aller Pfarrei-Mitglieder
aus unserem Pastoralen Raum Spessart Mitte
Es besteht ein Busangebot zum Besuch des Katholikentages in Würzburg. 			 
Ausführliche Informationenen unter den Hinweisen der Pfarreiengemeinschaft!	
Pfarrbüro am Donnerstag, 12.02.2026, nicht besetzt 
Wegen einer Fortbildung bleibt das Pfarrbüro am Donnerstag, 12.02.2026, geschlossen. Bitte um 
Beachtung!                                                                               
Kandidieren, engagieren, mitgestalten –
Wahl des Heimbuchenthaler Gemeindeteams am 1. März 2026
Liebe Heimbuchenthaler Katholiken,                                                                                  		
ihr habt viele Kandidatenvorschläge gemacht. Trotz einiger Absagen haben sich erfreulicherweise 
zwölf Personen bereit erklärt, zu kandidieren. Für diese Bereitschaft, über die Seelsorge und die 
Aktivitäten unserer Pfarrei in den nächsten Jahren mitzuentscheiden, ein herzliches Dankeschön! 
Darüber hinaus freuen wir uns über jeden einzelnen, der, auch ohne Mitglied im Gemeindeteam zu 
sein, weiterhin bereit ist, sich in unser Gemeindeleben einzubringen und mit anzupacken.
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind:                                                       			
Allig, Anita, Schießecke	                                                                                    		
Aulbach Bernhard, Friedenstraße  	                                                                		
Aulbach Karl, Friedenstraße                                                                                         		
Bachmann Gabriele, Raiffeisenstraße			                                     		
Gießler Anita, Hauptstraße					                                     	
Hefner Günter, Volkersbrunner Weg                                                               			 
Hirsch Ilse, Am Hang        	                                                                           			 
Jörg Erika, Gartenstraße                                                               			    	
Klameth Karl-Heinz, Flutgraben 				                                            	
Meyerer Markus, Hauptstraße  				                                     	
Stürmer Horst, St. Martinus-Straße                                                                    			 
Weis Philipp, Volkersbrunner Weg
Das sind 12 Vorschläge. Da unser Gemeindeteam 10 gewählte Personen plus die Hauptamtlichen 
umfasst, haben die Wählerinnen und Wähler maximal zehn Stimmen zu vergeben. Jeder Kandidat 
bzw. jede Kandidatin kann nur eine Stimme erhalten.
Der Wahlvorschlag liegt gemäß § 5 der Wahlordnung im Bistum Würzburg ab dem 26. Januar 2026 
bis einschließlich 06. Februar 2026 im Pfarrbüro, St. Johannes-Str. 8 während der Öffnungszeiten 
öffentlich aus. Der Wahlvorschlag enthält die Namen, den Beruf, Alter und die Anschrift der zur 
Wahl bereiten Personen.
Der Wahlausschuss hat weiter beschlossen, dass wir eine allgemeine Briefwahl durchführen, 
d.h. jeder Wahlberechtigte erhält die nötigen Unterlagen per Brief nachhause und kann dort in aller 
Ruhe wählen.
Der Wahlbrief kann an folgenden Stellen bis Sonntag, 01. März 2026, 15:00 Uhr eingeworfen wer-
den:
Wahlurne in der St. Martinskirche
Wahlurne in der St. Johanneskirche
Briefkasten am Pfarrzentrum St. Johannes, St. Johannes-Straße 8
Die öffentliche Auszählung der Wahl beginnt am 01. März 2026, 16:00 Uhr im Seniorenraum des 
Pfarrzentrums St. Johannes, St. Johannes-Str. 8.� Der Wahlausschuss
Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen                                                                                                                                          
Sonntag, 22.02.2026, 08.30 Uhr, St. Martin
Samstag, 28.02.2026, 18:00 Uhr, St. Martin
Sonntag, 08.03.2026, 08.30 Uhr, St. Martin
Sonntag, 15.03.2026, 08.30 Uhr, St. Martin
Sonntag, 21.03.2026, 10.00 Uhr, St. Johannes, anschl. Fastenessen



Reinigung St. Johannes-Kirche
In der KW 12 (16.03.-22.03.2026) übernimmt die Gruppe von Erika Jörg das Reinigen der Kirche.
Bücherei Öffnungszeiten
Sonntag von 10:30 -12:00 Uhr und Mittwoch von 16:30 - 19:00 Uhr.                          		
Sie erreichen das Bücherei-Team telefonisch unter der Nummer 8226932 oder 		
per E-Mail: koebheimbuchenthal@gmx.de
	
MESPELBRUNN-HESSENTHAL
Besuch des Katholikentages aller Pfarrei-Mitglieder
aus unserem Pastoralen Raum Spessart Mitte
Es besteht ein Busangebot zum Besuch des Katholikentages in Würzburg. 			 
Ausführliche Informationenen unter den Hinweisen der Pfarreiengemeinschaft!	
Kandidieren, engagieren, mitgestalten – Wahl der Vertreter für den gem. Pfarrgemeinderat 
Maria Regina im Spessart am 22. Februar 2026
Das bisherige Gemeindeteam hat sich sehr angestrengt, um Kandidaten und Kandidatinnen für ein 
neues Gemeindeteam zu finden, aber es gibt keinen einzigen Kandidaten, der sich für das Gemein-
deteam aufstellen lassen möchte. Ich bekam aber oft gesagt, dass der eine oder die andere bereit 
wären, bei einzelnen Projekten gerne zu helfen. So ist die Idee entstanden, einzelne Projektgrup-
pen aufzubauen, in denen sich Menschen gemeinsam Gedanken machen, wie einzelne Projekte 
geplant und durchgeführt werden können. Diese Projekte würden von zwei Pfarrgemeinderats-Mit-
gliedern, die bei Besprechungen und Entscheidungen im gemeinsamen Pfarrgemeinderat unserer 
Pfarreiengemeinschaft die Pfarreien Mespelbrunn und Hessenthal vertreten, koordiniert werden. 
Somit würde Mespelbrunn und Hessenthal eine Wahl in einer Versammlung durchführen, in der 
kein Gemeindeteam sondern zwei Vertreter für den gemeinsamen Pfarrgemeinderat gewählt wer-
den. Als Vertreter für Mespelbrunn und Hessenthal würden sich Janet Dierks und Andreas Ehser 
aufstellen lassen, die Sie am Sonntag, den 22. Februar 2026, nach dem Gottesdienst in der Ma-
ximilian Kolbe Kirche um 10:00 Uhr im Pfarrsaal wählen können. Ich lade Sie herzlich ein, am 22. 
Februar zur Wahl in der Versammlung zu kommen und uns mit Ihrer Wahl zu unterstützen, damit 
Mespelbrunn und Hessenthal auch weiterhin im gemeinsamen Pfarrgemeinderat der PG vertreten 
werden. Ihre Gemeindeteamvorsitzende Janet Dierks		
Frauenkreis
Am Mittwoch, 11.02.2026, um 09:01 Uhr trifft sich der Frauenkreis zum närrischen Frauen-Fa-
schings-Frühstücksbrunch beim Bäckermichel, Gasthaus Zum Löwen. Herzliche Einladung!
Strickkreis
Am Montag, den 23. Februar 2026, treffen wir uns ab 14:00 Uhr zur Strickrunde im kleinen Saal im 
Pfarrheim. Herzliche Einladung dazu!      	  
Geplante Sonn- und Feiertags-Gottesdienste in den kommenden Wochen                                                                                                                           
Sonntag, 22.02.2026, 10:00 Uhr, Maximilian-Kolbe-Kirche
Sonntag, 01.03.2026, 08:30 Uhr, Wallfahrtskirche
Samstag, 07.03.2026, 18:00 Uhr, Maximilian-Kolbe-Kirche
Sonntag, 15.03.2026, 10:00 Uhr, Wallfahrtskirche
Sonntag, 22.03.2026, 08.30 Uhr, Maximilian-Kolbe-Kirche
Gemeindebücherei im Pfarrheim, Tel. 06092/7171
Unsere Öffnungszeiten sind folgende:
Dienstag: 16:00 - 18:00 Uhr, Mittwoch: 10:00 - 11:30 Uhr und Sonntag: 10:00 - 12:00 Uhr                                                                                  
www.hessenthal-mespelbrunn.koeb-unterfranken.de

18Kreuzstraße 34 · 40210 Düsseldorf

Die Broschüre gibt einen Überblick über 
Symptome, Diagnose, Therapie sowie den 
Verlauf der Alzheimer-Erkrankung. 
Bestellen Sie den kostenfreien Ratgeber!

www.alzheimer-forschung.de/alz
0800 - 200 400 1

Was ist Alzheimer?

Al
z2
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Evang. Kirchennachrichten

Evang.–Luth. Kirchengemeinden Goldbach und Laufach
Pfarrstelle KG Goldbach ab 01.12.2025 vakant! Vakanzvertretung:
Pfarrer Hauke Stichauer, Tel. 06021/4392124, Mobil 0172-9273313, hauke.stichauer@elkb.de
Pfarrstelle KG Laufach – Pfarrer Peter Kolb
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach, Tel. 0160 602 43 52, peter.kolb@elkb.de
Pfarramtsbüro KG Goldbach und Laufach – Kathrin Müller und Elke Kühl
Johannesplatz 7, 63773 Goldbach, Tel.: 06021 516 02, Fax: 06021 36 70 66
pfarramt.goldbach@elkb.de, pfarramt.laufach@elkb.de
Homepage KG Goldbach – www.johanneskirche-goldbach.de
Homepage KG Laufach – www.petruskirche.de
Öffnungszeiten Pfarramt:
Dienstag	 09.00 - 11.00 Uhr und 15.30 - 17.30 Uhr (Elke Kühl)
Mittwoch	 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag	 15.30 - 17.30 Uhr
Bankverbindung Kirchengemeinde Goldbach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN: DE39 7955 0000 0000 1046 53 – BIC: BYLADEM1ASA
Bankverbindung Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN DE60 7955 0000 0000 1511 26
Förderkreis „Gemeindearbeit“ Kirchengemeinde Laufach
Sparkasse Aschaffenburg – IBAN DE12 7955 0000 0008 3279 26
Evang. Kindertagesstätte Arche Noah 
Johannesplatz 10, 63768 Hösbach, Telefonnummer: 06021 920 95 42
kita.archenoah.hoesbach@elkb.de, www.arche-noah-hoesbach.de
Evang. Kinderkrippe Vogelnest
Lorenz-Heim-Str. 65, 63773 Goldbach, Telefonnummer: 06021 404 36 35
kita.vogelnest.goldbach@elkb.de, www.vogelnest-goldbach.de
Sonntag, 08.02.2026
10.00 Uhr Gottesdienst Petruskirche Laufach (Prädikant Paulus)
Sonntag, 15.02.2026
10.00 Uhr Gottesdienst Johanneskirche Goldbach (Pfarrerin Nicol)
Sonntag, 22.02.2026
10.00 Uhr Gottesdienst Petruskirche Laufach (Prädikant Siebentritt)
Sonntag, 01.03.2026
10.00 Uhr Gottesdienst Kapelle Unterbessenbach (Lektorin Ansmann)
19.00 Uhr Ökumenisches Taizegebet St. Wendelin Heigenbrücken
NEU! Kirchkaffee nach jedem Gottesdienst in der Kirchengemeinde Goldbach
Ab 01.02.2026 laden wir nach jedem Gottesdienst ganz herzlich zum Kirchkaffee ein. Der Kirchkaf-
fee wird im alten Gemeinderaum stattfinden. Wir freuen uns auf Sie und einen regen Austausch bei 
Kaffee und Kuchen im Anschluss an den Gottesdienst
Fröhlicher Kreis 60plus 
Am 10.02.2026, um 15.00 Uhr treffen sich die Senioren im Gemeindesaal in Laufach.
Thema: Fasching
Atempause 
Am Donnerstag, um 19.00 Uhr eine halbe Stunde, um zur Ruhe zu kommen. Ankommen, Singen, 
einen Psalm beten, das Evangelium der Woche hören. Gemeinsam still sein und hören, Musik. 
Herzliche Einladung! Termine: 26.02.2026 – Zeit/Ort: 19 Uhr, Johanneskirche Goldbach
Offene Kirche
Sonntags ist die Johanneskirche nach dem Gottesdienst bis zum Einbruch der Dunkelheit Zeit für 
eine Zeit der Stille und des persönlichen Gebets geöffnet. 
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Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Eschau
Anschrift:  		  Rathausstraße 17, 63863 Eschau
Telefon:  			  09374 / 1270, Fax:  09374 / 1202
E-Mail: 			   pfarramt.eschau@elkb.de
Homepage		  www.eschau-evangelisch.de
Bürostunden:		  Di., Mi. 09.00 - 12.00 Uhr u. Do. 14.30 - 18.00 Uhr
Gemeinde-Assistentin: 	 Britta Heider – 09374 / 1270
Jugendreferentin		  Lena Riegel, 0170 / 189 35 66, lena.riegel@elkb.de 
Geschäftsführende Pfarrerin	 Romina Englert, 09374 / 97 07 40 oder 01520 / 447 76 37, 
				    romina.englert@elkb.de – Leitung, Spritualität und Familienarbeit
Gemeindediakonin		  Anke Himmel  – Seniorenarbeit, Erwachsenenbildung und Ökumene,  
				    0176 / 20 05 80 33 anke.himmel@elkb.de
Internetseite:		  www.eschau-evangelisch.de oder auf 
				    Instagram unter @eschauevangelisch

Gottesdienstliche Feiern:
Sonntag, 08.02.2026
09:30 Uhr	 WORTGOTTESDIENST, Prädikant Büttner, Winterkirche im Kana-Haus Eschau
10:30 Uhr	 WORTGOTTESDIENST, Prädikant Büttner, Kirche Wildensee

Donnerstag, 12.02.2026
14:30 Uhr	 ABENTEUERZEIT, Rel.-Päd. Riegel, KiTa Eschau

Samstag, 14.02.2026
19:00 Uhr	 ÖKUM. GOTTESDIENST zum Valentinstag mit Segnung, Lektor Happ und Wortgottes-
dienstleiterin Beck, Epiphaniaskirche Eschau

Kasualien
Bei Taufen, Trauungen, Ehejubiläen und anderen anlassbezogenen Segensfeiern begleiten wir 
Sie gerne. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Gemeindebüro oder werfen Sie 
einen Blick auf unsere Internetseite unter „Lebensbegleitung“. 

Sonstige Termine:
Freitag, 06.02.2026
15:00 Uhr	 Kirchenentdecker, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau;
	 KONTAKT: Lena Riegel 0170/1893566

Montag, 09.02.2026
19:30 Uhr	 Offener Yoga-Treff, Betsaal/Rathaus Mönchberg,
	 KONTAKT: Dorett Kleinschroth 06092/5749 (mit AB)

Donnerstag, 19.02.2026
14:30 Uhr	 Bibelstunde, Kana-Haus, Rathausstr. 15, Eschau;
	 KONTAKT: Herr Döring 06092/7352 
14:30 Uhr	 Seniorenkreis „Spiele“, Am Mühlbach 1, Eschau;
	 „Mehrgenerationenraum der Wohngemeinschaft 50+“

Abenteuerzeit am 12.02.2026 um 14.30 Uhr
Seid dabei, wenn wir uns auf ein echtes Abenteuer wagen! Mit spannenden Spielen, kleinen Mut-
proben und kreativen Aktionen entdecken wir, wie es sich anfühlt, Vertrauen zu haben, auch wenn 
es mal wackelt. Gemeinsam hören wir die Geschichte von Jesus auf dem Wasser und erleben: Mut 
kann wachsen, wenn wir uns etwas trauen. Abenteuer erleben, staunen und mitmachen!

––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––  ––
Es ist Winter – aber die Knospen wissen es besser.                   �  Unbekannt
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Gemeinde 
    Dammbach

AMtlicher teil  

 

 
Gemeinde 
Dammbach 

Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
BEKANNTMACHUNG 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

 
für die Wahl   des Gemeinderats,  der ersten Bürgermeisterin oder  

     des ersten Bürgermeisters, 
  des Kreistags,  der Landrätin oder des Landrats 

am 08.03.2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete(n) Wahl(en)  
 

 der Gemeinde Dammbach 
 

 der Stimmbezirke der Gemeinde  _________________________________________________________ 
 

 wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 

 während der Dienststunden 

 
 Montag bis Mittwoch von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 

 Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
 Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Bürgerbüro, Zimmer 3 (barrierefrei), Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal, 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde 
einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine 

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht 
die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem 
die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht. 
 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 

5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich 
für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

5.3. durch Briefwahl. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
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6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 
 
 
 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr, im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer 3 
(barrierefrei), Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 
 

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, 
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.  
 

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er 
dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch 
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter 
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 
 

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
 

a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss 
bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine 
wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 
darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, 
dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 
 

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der 
verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 
03.02.2026 
 
gez.  (Siegel) 
 
Masur 
Wahlamt 
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Faschingsumzug Dammbach am 
17.02.2026
Am 17.02.2026 findet der Faschingsumzug in 
der Gemeinde Dammbach statt.
Die Aufstellung findet ab ca. 13:00 Uhr ab dem 
Maria-Stern-Platz (Taubendelle) statt; hierbei 
kann es zu Verkehrsbehinderungen in diesem 
Bereich kommen.
Ab 14:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr findet der Zug 
auf der Wintersbacher Straße 68b bis Krau-
senbacher Straße 75 statt; in dieser Zeit sind 
die Wintersbacher Straße und Krausenbacher 
Straße in dem Bereich voll gesperrt.
Bitte beachten Sie die Busfahrpläne an dem 
Tag.
Die Sperrung kann über Heimbuchenthal bzw. 
Mespelbrunn umfahren werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Nächste Gemeinderatssitzung 
Dammbach
am 19.02.2026 / 19:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass die nächste Gemein-
deratssitzung am Donnerstag, 19.02.2026, um 
19:00 Uhr im Rathaus Dammbach stattfindet.
Die Tagesordnungen der nächsten öffentlichen 
Sitzungen sind jeweils eine Woche vor der 
Sitzung veröffentlicht bzw. hängen in den Be-
kanntmachungskästen der Gemeinde Damm-
bach aus.
Ihre Gemeindeverwaltung

Bürgerversammlung 2026
Am Montag, 23.03.2026 findet um 19 Uhr im 
Rathaus Dammbach die diesjährige Bürger-
versammlung statt.
Alle Dammbacher Bürger sind herzlich einge-
laden. Gemeinsam werfen wir einen Blick zu-
rück auf das vergangene Jahr, außerdem er-
halten sie Informationen über Maßnahmen und 
anstehende Investitionen, die uns erwarten.
Personen, die im Jahr 2025 bemerkenswer-
te Leistungen erbracht haben, können sie bis 
zum 06.03.2026 unter 942-130 gerne melden, 
damit ich diese in der Bürgerversammlung 
würdigen kann. 
Ich freue mich schon heute auf Ihr Kommen 
und Ihre Fragen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
	 Ihre Bürgermeisterin
	 Waltraud Amrhein

Der Anfang
ist die Hälfte des Ganzen.

Aristoteles

Nichtamtlicher Teil

Veranstaltungen  
Dammbach Februar 2026
Samstag, 07.02., 19:00 Uhr
	 Kappenabend Sportheim Krausenbach	
	 TSV Krausenbach
Sonntag, 08.02.
	 „Patrozinium in St. Valentin mit Kleintier-
	 versteigerung; 
	 Andacht in St. V. mit anschl. Kaffeetrinken 
	 im Pfarrer-Marschall-Haus“ St. Valentin, 	
	 Wintersbach Pfarreiteam (PGR)
Sonntag, 08.02., 14:00 Uhr
	 Kinderfasching Sportheim Krausenbach	
	 TSV Krausenbach
Mittwoch, 11.02., 14:00 Uhr
	 Seniorenfasching Rathaus		
	 Seniorenteam

Seniorenkreis Dammbach
Herzliche Einladung zu unserem Seniorenfa-
sching am Mittwoch, den 11. Februar 2026. Wir 
möchten Sie mit Sketchen, Vorträgen und Ge-
sang erfreuen. Zu Gast sind die „Steifen Ste-
cken“. Wir würden uns sehr freuen, Sie/Euch 
willkommen zu heißen.
Neue Gesichter sind herzlich willkommen. Bitte 
meldet Euch an, bei Anette, Tel.: 7875.
Für das Seniorenteam: Anette Schäfer

Obst- und Gartenbauverein 
Dammbach e.V.
Unsere nächsten Termine 
Aschermittwoch, 18.02.2026, ab 11.00 Uhr
Heringsessen im Vereinsheim (auch to go)
Wir bitten um rechtzeitige Vorbestellung 
Samstag 28.02.2026, 13.00 Uhr
(Veranstalter Kreisverband für Gartenbau) 
Erziehungs- und Pflanzschnitt an jungen 
Obstbäumen aus dem Streuobstpakt in 
Theorie und Praxis 
Treffpunkt: Vereinsheim OGV Dammbach, 
Langenrain 6, Dammbach 
anschließend Gang zur Obstwiese zum prakti-
schen Teil  (Teilnahme kostenlos, ohne Anmel-
dung auch für Nichtmitglieder). Besonders die 
in den letzten Jahren neu gepflanzten Obst-
bäume benötigen einen Erziehungsschnitt.
Samstag, 14.03.2025, 13.00 Uhr
Obstbaumschnittkurs 
Treffpunkt: Grundstück Plechinger OT Winters-
bach, Am Trieb, anschl. nach dem Sportgelän-
de  (Teilnahme kostenlos, ohne Anmeldung 
auch für Nichtmitglieder)
Samstag, 11.04.2026, ab 10.00 Uhr
(Veranstalter Kreisverband für Gartenbau) 
Veredelungskurs ganztägig in Theorie und 
Praxis 
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28.02. in Thüngersheim 
	 FC Wertheim - Eichel I - SG I 
01.03., 14:00 Uhr
	 SG I – TuS Sommerkahl 1929 I 
	 Spielort: Krausenbach 
Fasching beim TSV!
07.02.2026, 20:00 Uhr
Kappenab end mit DJ Tommi
08.02.2026, 14:00 Uhr
Kinderfasching
16.02.2026, 20:00 Uhr
Rosenmontagsball mit den Dammbachklängen 
Wintersbach
17.02.2026
Faschingstreiben nach dem Zug
Aufbau Fasching
Freitag, den 06.02., Aufbau für Kappenabend 
ab 16.00 Uhr,
Sonntag, den 08.02., Aufräumarbeiten und 
Aufbau für Kinderfasching ab 10.00 Uhr,
Samstag, den 14.02., eventuelle Aufräumarbei-
ten u. Aufbau für Rosenmontag ab 10.00 Uhr,
Dienstag, den 17.02., Aufräumarbeiten und 
Aufbau für Faschingstreiben nach dem Zug ab 
10.00 Uhr!
Viele Hände, schnelles Ende!
Der Faschingszug beginnt in diesem Jahr am 
Maria Stern Platz und endet am Sportheim des 
TSV Krausenbach.
Das Anmeldeformular steht auf unserer Home-
page, www.tsvkrausenbach.de zum Download 
bereit.

Musikverein Dammbachklänge 
Wintersbach
Rosenmontagsball beim TSV Krausenbach
Helau! Am Rosenmontag, 16.02.026, spielen 
wir auf dem Rosenmontagsball des TSV Krau-
senbach in der Halle am Sportheim. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Fans und gute Stimmung. 
Beginn ist um 20.00 Uhr!
Einladung zur Generalversammlung  
Herzliche Einladung an alle interessierten Mit-
glieder zur diesjährigen Generalversammlung 
am Samstag, 28.02.2026, um 19.00 Uhr im 
Proberaum.
Tagesordnung:
TOP 1: Begrüßung
TOP 2: Totenehrung
TOP 3: Bericht der Protokollführerin
TOP 4: Bericht des 1.Vorsitzenden
TOP 5: Bericht der Kassiererin
TOP 6: Entlastung der Kassiererin
TOP 7: Entlastung der Vorstandschaft
TOP 8: Neuwahlen der Vorstandschaft
TOP 9: Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Im Anschluss gemütliches Beisammensein, für 
das leibliche Wohl ist gesorgt.
Dieter Buller, 1.Vorsitzender

Vereinsheim des OGV  Dammbach, Langen-
rain 6, Dammbach (mit Anmeldung). Anmelde-
formulare im Internet www.kv-gartenbauverei-
ne-ab.de oder telefonisch bei Thomas Günther 
06092-7497.

Musikverein „Dammbachtaler“ 
Krausenbach e. V. 
Die nächsten Termine:	
11.02. Aufbau für Faschingsparty ab 18.00 Uhr
12.02. Geburtstagsständchen
13.02. Après-Ski-Party, Beginn 20.00 Uhr
14.02. Abbau um 10.00 Uhr
17.02. Faschingszug
21.02. Mitgliederversammlung
Après-Ski-Party
20.00 Uhr Langenrainhalle/Krausenbach
Es erwarten euch Tanz- und Showeinlagen.
Eintritt ab 18 Jahren
Wir freuen uns auf euch. Let´s party!
Mitgliederversammlung
Herzliche Einladung an alle aktiven und passi-
ven Mitglieder zur Mitgliederversammlung am 
21.02.2026 um 19.00 Uhr im Gasthaus „Hu-
bertus“.
Tagesordnung
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht der Protokollführerin 
4. Bericht der Jugendleitung
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen
9. Sonstiges, Wünsche, Anträge
65 Jahre „Dammbachtaler“ 
In diesem Jahr feiern wir das 65-jährige Beste-
hen unseres Musikvereins. Dieses Jubiläum 
möchten wir über das Jahr verteilt mit einer 
Reihe  von Veranstaltungen gebührend feiern 
und freuen uns schon heute auf schöne Stun-
den mit euch!
13.02.26	 Let´s Party!  “Après Ski”
28.03.26	 Jubiläumskonzert mit Ehrungen
14.05.26	 Vatertagsfest “Spargel & Blasmusik”
18.07.26	 Jubiläumsfest „Musikantentreffen“ 
19.07.26	 Vorgruppe von „DKEB -
		  Die kleine Egerlänmder Besetzung“
15.11.26	 Gottesdienst für verstorb. Mitglieder 
Ramona Salg, Schriftführerin

TSV Krausenbach
Vorschau
Vorbereitung beginnt am 02.02.2026 
Montag, Mittwoch und Freitag, 19:00 Uhr. 
Vorbereitungsspiele :
08.02.2026, 14:00 Uhr
	 SG II – SV Viktoria Waldaschaff II
	 Spielort TSV Krausenbach 



25

  Gemeinde 
Heimbuchenthal

AMtlicher teil  

 

 
Gemeinde 
Heimbuchenthal 
Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
BEKANNTMACHUNG 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

 
für die Wahl   des Gemeinderats,  des ersten Bürgermeisters, 

  des Kreistags,  der Landrätin oder des Landrats 

am 08.03.2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete(n) Wahl(en)  
 

 der Gemeinde Heimbuchenthal 
 

 der Stimmbezirke der Gemeinde  _________________________________________________________ 
 

 wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 

 während der Dienststunden 

 
 Montag bis Mittwoch von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 

 Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
 Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Bürgerbüro, Zimmer 3 (barrierefrei), Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal, 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde 
einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine 

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht 
die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem 
die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht. 
 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 

5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich 
für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

5.3. durch Briefwahl. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 
 
 
 



26

  

 

 
Gemeinde 
Heimbuchenthal 
Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
BEKANNTMACHUNG 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

 
für die Wahl   des Gemeinderats,  des ersten Bürgermeisters, 

  des Kreistags,  der Landrätin oder des Landrats 

am 08.03.2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete(n) Wahl(en)  
 

 der Gemeinde Heimbuchenthal 
 

 der Stimmbezirke der Gemeinde  _________________________________________________________ 
 

 wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 

 während der Dienststunden 

 
 Montag bis Mittwoch von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 

 Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
 Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Bürgerbüro, Zimmer 3 (barrierefrei), Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal, 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde 
einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine 

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht 
die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem 
die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht. 
 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 

5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich 
für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

5.3. durch Briefwahl. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 
 
 
 

Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr, im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer 3 
(barrierefrei), Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 
 

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, 
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.  
 

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er 
dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch 
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter 
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 
 

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
 

a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss 
bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine 
wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 
darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, 
dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 
 

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der 
verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 
03.02.2026 
 
gez.  (Siegel) 
 
Masur 
Wahlamt 
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Bitte verkleidet euch alle, mindestens eine 
Kappe/ein Hütchen ist gefragt, damit der lus-
tige Senioren-Kappe-Nachmittag gelingt. Ver-
wöhnt werden wir mit Kaffee und Kreppel.
Also bringt gute Laune mit und meldet euch 
unbedingt bei Anita, Tel. 822 6805, an damit 
wir planen und richten können.
Euer Seniorenteam

Katholisch Öffentliche Bücherei
Heimbuchenthal
Unsere Zahlen für 2025
	 1.462	 Romane
	 126	 Jugendromane
	 1.828	 Kinderbücher
	 177	 Sachbücher
		  in verschiedenen Themenbereichen
	 114	 Zeitschriften 
	 268	 Toniefiguren und CDs
	 26	 DVDs      
	 2	 Tiptoi-Stifte und 1 Toniebox
	 43	 Spiele    
	 12	 sonstige Medien
		  (Puzzles, Energiesparkisten)
Für unsere insgesamt 4.059 Medien wurden 
7.081 Entleihungen verzeichnet. 250 aktive 
Leser haben unsere Medien ausgeliehen, 28 
Neuanmeldungen gab es im letzten Jahr. 501 
neue Medien wurden neu eingestellt und 567 
aus dem Bestand genommen. 
Wer sich für unsere Arbeit und die Statistikzah-
len interessiert, der Jahresbericht liegt in der 
Bücherei für Sie aus.
Anhänger in der Bücherei gefunden
Wer hat sein kleines Kreuz in rotgold verloren? 
Bei uns lag im Januar ein Kreuz auf dem Bo-
den, es kann während unserer Ausleihzeiten 
abgeholt werden.
Mittwochs ist unsere Bücherei von 16.30 bis 
19.00 Uhr und sonntags von 10.00 bis 12.00 
Uhr geöffnet.
Unter der Telefonnummer 822 6932 sind wir 
während der Öffnungszeiten erreichbar.
Unser Online-Katalog unter www.bibkat.de/ 
Heimbuchenthal zeigt unseren gesamten Me-
dienbestand und Sie können sich schon vorab 
informieren, was es alles bei uns zu entdecken 
gibt.
Euer Büchereiteam

Tennisclub Heimbuchenthal
Vorschau auf die kommenden Spiele
Samstag, 07.02.2026, 16.00 Uhr
Damen 40
	 TC Karlstein – TC Heimbuchenthal,
	 Spielort: TC Rot-Gold Alzenau

Faschingsumzug Heimbuchenthal 
am 15.02.2026
Sehr geehrte Damen und Herren, 
am 15.02.2026 findet der Faschingsumzug in 
der Gemeinde Heimbuchenthal statt.
Die Aufstellung findet ab ca. 13:00 Uhr in der 
Klosterstraße statt; hierbei kann es in dem Be-
reich zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Ab 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet der Um-
zug auf der Hauptstraße statt; hierfür wird die 
Hauptstraße ab ca. 13:30 Uhr voll gesperrt.
In den Bereichen Buchrain und Klosterstraße 
wird an diesem Tag beidseitig ein Halteverbot 
angeordnet.
Der Plan- und Panoramaweg dient aus-
schließlich zur Umfahrung für Rettungsfahr-
zeuge.
Die Sperrung kann über Dammbach und Mes-
pelbrunn umfahren werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Sperrung Wohnmobilstellplatz am 
15.02.2026
Am Sonntag, den 15.02.2026, findet dieses 
Jahr der Faschingsumzug in der Gemeinde 
Heimbuchenthal statt.
Damit die teilnehmenden Fahrzeuge mitsamt 
Hängern problemlos drehen können, muss der 
Wohnmobilstellplatz sowie der dahinterliegen-
de Parkplatz „Am alten Bahnhof“ freigehalten 
werden.
Deshalb werden die zwei Parkplätze am Fa-
schingssonntag gesperrt.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger darauf 
zu achten, dass an diesem Tag keine Fahrzeu-
ge bzw. Anhänger auf den Flächen parken.
Die übrigen Parkflächen stehen wie gewohnt 
zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Nichtamtlicher Teil

Katholisches Seniorenforum  
St. Johannes
Liebe Seniorinnen und Senioren  Helau!
Wir treffen uns am Donnerstag, den 05. 
Februar 2026, um 14.00 Uhr um zunächst 
gemeinsam mit Pater David Susai, MSFS, 
die hl. Messe im Kleinen Saal des Pfarrzen-
trums zu feiern.
Danach regiert König „Carneval“ uns in Fa-
schingszeit 2026.
Herr Schütz aus Leidersbach wird uns wieder 
beim Schunkeln und Singen unterstützen: Euer 
erweitertes Seniorenteam hat ein Programm 
mit Sketch, Büttenrede und Zwiegespräch 
und gemeinsamen Bewegungslied vorbereitet. 
Laßt euch überraschen.
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TSV Heimbuchenthal 1930 e.V.
Saisonvorbereitung - Rückrunde 2026
Ergebnis vom 24.01:
BSC Schweinheim I –
TSV Heimbuchenthal I�  2:3
	 Tore: Christofer Röth 2, Tim Grünewald  
Das Spiel vom 31.01.
TSV Heimbuchenthal I – FC Bürgstadt I         
ist ausgefallen
Vorschau:
07.02.2026 -  Samstag, 11:00 Uhr
in Elsenfeld
	 TSV Heimbuchenthal I  – TuS Leider I
14.02.2026 -  Samstag, 14:00 Uhr
in Hain 
	 DJK Hain I  – TSV Heimbuchenthal I  
20.02.2026 -  Freitag, 19:00 Uhr
in Heimbuchental
	 TSV Heimbuchenthal I –
	 SV Viktoria Aschaffenburg U - 19
28.02.2026  Bezirksliga Ufr. West 
Samstag, 14:00 Uhr in Heimbuchenthal
	 TSV Heimbuchenthal I  –
	 TSV Unterpleichfeld I 
Dienstgruppe:	 Lothar Adam  
Platzkassierer:	 Hubert Brand, Bernd Seitz   
Platzordner:	 Jürgen Roth, Dieter Schäfer, 	
	 Jürgen Diesner 
Die Vorstandschaft

FIH Heimbuchenthal e.V.
Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2026
Liebe Anglerinnen und Angler,
am Freitag, den 20.02.2026 um 19:00 Uhr fin-
det die Jahreshauptversammlung in unserem 
Anglerheim am Waldsee in Heimbuchenthal 
statt.
Die Tagesordnung
umfasst folgende Punkte:
01.	 Begrüßung
02.	 Totengedenken
03.	 Bericht des 1. Vorsitzenden
04.	 Bericht des Sportwarts
05.	 Bericht des Jugendwarts
06.	 Bericht des Kassiers
07.	 Bericht der Kassenprüfer
08.	 Entlastung der Vorstandschaft
09.	 Fischbesatz 2026
10.	 Bekanntgabe der Termine 2026
11.	 Wünsche, Anträge, Sonstiges
Schriftliche Anträge müssen bis zum 14.02. 
2026 beim 1. Vorsitzenden Joachim Büttner 
eingereicht werden, damit sie noch bei der 
Jahreshauptversammlung berücksichtigt wer-
den können.
Mit sportlichem Gruß und Petri Heil
Die Vorstandschaft

Gesangverein Edelweiss  
Heimbuchenthal e.V.
Liebe aktive und passive Mitglieder,
wie in jedem Jahr steht unsere Generalver-
sammlung an. Dazu lade ich am Sonntag, 
8. Februar, um 16.30 Uhr ins Gasthaus zur 
Linde herzlich ein.
Ich schlage hierfür
folgende Tagesordnung vor:
1.	 Begrüßung
2.	 Totengedenken
3.	 Bericht der Schriftführerin
4.	 Bericht der Vorsitzenden
5.	 Bericht der Schatzmeisterin
6.	 Bericht der Kassenprüfer
7.	 Entlastung der Vorstandschaft
8.	 Neuwahlen
8.1	 Wahl der/des Vorsitzenden
8.2	 Wahl der/des
	 stellvertretenden Vorsitzenden
8.3	 Wahl des Schatzmeisters
8.4	 Wahl des Schriftführers
8.5	 Wahl der Kassenprüfer
8.6	 Berufung der Fahnenabordnung,
	 Notenwarte und Beauftragter
9.	 Ausblick auf das Jahr 2026
10.	 Verschiedenes
Ich würde mich freuen, euch zahlreich begrü-
ßen zu dürfen.

Liebe Sängerinnen und Sänger, 
da Markus am Montag verhindert ist und am 
Montag darauf Fasching ist, proben wir erst 
wieder am Montag, 23. Februar, um 19.30 Uhr 
wie gewohnt im Pfarrheim. 
Schon mal zum Vormerken: Am 18. Juli sin-
gen wir bei einem Konzert in Krausenbach und 
am 18. Oktober bei einem Liedernachmittag in 
Eschau.
Beste Grüße, 
Veronika Schreck

DRUCKEREI TÜBEL GMBH
seit 1949

Philipp-Kachel-Str. 2 · 63911 Klingenberg a. Main 
Telefon 0 93 72 / 4 08 38 60

email@tuebel-druck.de · www.tuebel-druck.de

Hier 
könnte 

Ihre 
Werbung 
stehen

Ihre Werbung für den Außenbereich: 
an Zäunen oder Aufsteller

Meshplanen
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Gemeinde 
   Mespelbrunn

AMtlicher teil  

 

 
Gemeinde 
Mespelbrunn 

Verwaltungsgemeinschaft 
Mespelbrunn 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
BEKANNTMACHUNG 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

 
für die Wahl   des Gemeinderats,  der ersten Bürgermeisterin oder  

     des ersten Bürgermeisters, 
  des Kreistags,  der Landrätin oder des Landrats 

am 08.03.2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die oben bezeichnete(n) Wahl(en)  
 

 der Gemeinde Mespelbrunn 
 

 der Stimmbezirke der Gemeinde  _________________________________________________________ 
 

 wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 

 während der Dienststunden 

 
 Montag bis Mittwoch von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 

 Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
 Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Bürgerbüro, Zimmer 3 (barrierefrei), Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal, 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde 
einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine 

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht 
die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem 
die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht. 
 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 

5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich 
für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

5.3. durch Briefwahl. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
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 der Stimmbezirke der Gemeinde  _________________________________________________________ 
 

 wird in der Zeit vom 16.02.2026 bis 20.02.2026 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
 

 während der Dienststunden 

 
 Montag bis Mittwoch von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 

 Donnerstag von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und 
 Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Bürgerbüro, Zimmer 3 (barrierefrei), Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal, 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 
51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde 
einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine 

Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht 
die Gefahr, das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 
 

4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem 
die Eintragung in das Wählerverzeichnis besteht. 
 

5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

5.1. bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat, 

5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich 
für Gemeindewahlen, kann die Stimmabgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 

5.3. durch Briefwahl. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 
 
 

 
Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06.03.2026, 15 Uhr, im Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn, Zimmer 3 
(barrierefrei), Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt 
werden. Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 
 

6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 
Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, 
c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen.  
 

7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder er 
dazu berechtigt ist. Kann eine wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst beantragen noch 
einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter 
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person entspricht. 
 

8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
 

a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, 
d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum 
Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen 
können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss 
bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine 
wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, 
darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, 
dass sie entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 
 

10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
 

11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahlschein und der 
verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 

 
03.02.2026 
 
gez.  (Siegel) 
 
Masur 
Wahlamt 
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Faschingsumzug Mespelbrunn 
am 16.02.2026
Sehr geehrte Damen und Herren, 
am 16.02.2026 findet der Faschingsumzug in 
der Gemeinde Mespelbrunn statt.
Die Aufstellung findet ab ca. 13:00 Uhr auf dem 
Parkplatz „Bozerei“ und evtl. in der Straße „Bo-
zerei“ statt, hierbei kann es zu Verkehrsbehin-
derungen kommen.
Ab 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet der Zug auf 
der Hauptstraße statt (Abzweigung Bozerei bis 
Haus des Gastes); hierfür ist die Hauptstraße 
ab 13:30 Uhr voll gesperrt.
Die Sperrung kann über Dammbach und Heim-
buchenthal umfahren werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Sperrung der Parkplätze
„Bozerei“ und „Haus des Gastes“ 
am 16.02.2026
Die Parkplätze „Bozerei“ und „Haus des Gas-
tes“ sind am 16.02.2026 aufgrund des Fa-
schingsumzugs gesperrt.
Bitte entfernen Sie für den Tag alle Fahrzeuge 
und Anhänger von den Parkplätzen.
Vielen Dank.

Einladung zur Sitzung des
Gemeinderates Mespelbrunn am 
Donnerstag, den 12.02.2026
Zur öffentlichen und anschl. nichtöffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates Mespelbrunn am 
Donnerstag, den 12.02.2026 um 19:30 Uhr 
im Haus des Gastes, Nebenraum, Hauptstr. 
164, Mespelbrunn werden Sie hiermit herzlich 
eingeladen. 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen zur 
Beratung und ggf. zur Beschlussfassung 
an:
1.	 Begrüßung und Protokollanerkennung
2.	 Freiwillige Feuerwehr Mespelbrunn-
	 Hessenthal: Bestellung des neu
	 gewählten 1. Kommandanten
	 Max Goldhammer
3.	 Bericht aus der Bauausschusssitzung
3.1.	 Ortsübliche Vorbehandlung von
	 Baugesuchen
3.1.1.	 Tekturantrag: Neubau Einfamilienhaus - 
	 Elsavastraße 34.
	 Beratung u. Beschlussfassung (Anlage)
3.2.	 Verschiedenes aus dem Bauausschuss
4.	 Bericht aus der Haupt- und Finanz-
	 ausschusssitzung
4.1.	 Bekanntgabe Haushaltsentwurf 2026 	
	 des Schulverbandes Elsavatal (Anlage)
4.2.	 Bekanntgabe Haushaltsentwurf 2026 	
	 der VG Mespelbrunn (Anlage)

4.3.	 Annahme von Spenden und
	 Zuwendungen. Beratung und
	 Beschlussfassung (Anlage)
4.4.	 Musikverein Heimatklang – Bedarf an 	
	 Lagerraum wegen Wechsel des
	 Probenlokals ins HdG. Beratung
	 und Beschlussfassung
4.5.	 Antrag auf Förderung von Ausstattungs-
	 investitionen gemäß der „Richtlinie zur 
	 Förderung von Investitionen zum
	 Ausbau ganztägiger Bildungs- und
	 Betreuungsangebote für Kinder im 	
	 Grundschulalter“ - Verbesserungen zum
	 01.01.2026.
	 Beratung und Beschlussfassung
4.6.	 Verschiedenes aus der Haupt- und
	 Finanzausschusssitzung
 5.	 Aktuelles aus der Interkommunalen
	 Allianz Spessartkraft
 6.	 Verschiedenes
 7.	 Evtl. Wortmeldungen aus dem
	 Gemeinderat
Im Anschluss an die öffentliche Sitzung können 
sich die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Wort 
melden.
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Fuchs
1. Bürgermeisterin

Nichtamtlicher Teil

Die Seniorenbeauftragte informiert
„2. ZusammenZeit im neuen Jahr 2026“
Zu unserer nächsten  Zusammenkunft im Fe-
bruar 2026  treffen wir uns wieder - in der när-
rischen Zeit - am Dienstag, den 10.02.2026. 
Gerne kann man mit einer Faschingsverklei-
dung das Treffen etwas farbiger gestalten.
Bei Kaffee, sonstigen Getränken und Stück-
chen unterhalten wir uns gemütlich und tau-
schen unsere neuesten Informationen aus.
Unser Koch „Reinhard“  wird auch diesmal wie-
der was Leckeres, was für die Faschingszeit  
passend erscheint, für uns zubereiten. Es gibt 
wieder ein Essen, was mit Besteck gegessen 
werden kann.
Lassen wir uns einfach angenehm überra-
schen! Für die leckere Essenspende bei un-
serem Januartreffen sagen wir ein herzliches 
Dankeschön unserem Koch Reinhard, sowie 
dem Verein und der gesamten Vorstandschaft 
Spessartunkel´s  e.V. Außerdem danken wir 
Reinhard für seine vielfältigen Arbeiten bei der 
Zubereitung der monatlichen Leckereien  im 
Jahr 2025.
Kommen Sie einfach am Dienstag, den  10. 
Februar 2026, zwischen 10.00 und 13.00 Uhr 
ins Dorfgemeinschaftshaus.  
Alle sind herzlich eingeladen!
Auf euer Kommen freut sich
das  ZusammenZeit Team
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Gemeindebücherei
Liebe Leserinnen und Leser,
ein kurzer Hinweis zu den Faschingstagen:
Die Gemeindebücherei bleibt am Faschings-
sonntag, 15.02., sowie am Faschingsdiens-
tag, 17.02., geschlossen.
Neu im Medienprogramm
sind folgende Romane:
Cecelia Ahern:
	 Ein Herz aus Papier und Sternen
Lucinda Riley:
	 Die Frauen von Ballymore
Mechthild Borrmann:
	 Lebensbande
Ian Rankin:
	 Die dunkelste Stunde der Nacht
	 (Kriminalroman)
Außerdem wurden vier neue Tonies für unse-
re kleinen Besucher eingestellt.
Wir freuen uns auf euren Besuch!
Unsere Öffnungszeiten:
    Dienstag: 16.00 – 18.00 Uhr
    Mittwoch: 10.00 – 11.30 Uhr
    Sonntag: 10.00 – 12.00 Uhr
Aktuelle Informationen findet ihr auch auf Ins-
tagram und Facebook unter Gemeindebüche-
rei Mespelbrunn.

CSU-Ortsverband Mespelbrunn
Fraktionssitzung
Hiermit möchten wir zu unserer Fraktionssit-
zung am Montag, den 09.02.2026, um 19:30 
Uhr im Gasthof „Zum Löwen“ in Mespelbrunn 
einladen.
Kommen Sie vorbei und besprechen Sie mit 
unserer Bürgermeisterin sowie den Gemein-
derätinnen und Gemeinderäten die bevorste-
hende Februarsitzung der Gemeinde Mespel-
brunn. Auch für Ihre persönlichen Sorgen und 
Anliegen haben wir immer ein offenes Ohr.
Christian Becker
Schriftführer

Freie Bürger `84
Sie wollen am politischen Dorfgeschehen teil-
haben, sich informieren, oder haben ein ganz 
persönliches Anliegen? Dann kommen Sie zu 
unserer nächsten öffentlichen Fraktionssitzung 
und nutzen Sie die Gelegenheit mit unseren 
aktiven Gemeinderäten über die aktuellen The-
men zu diskutieren.
	 Dienstag, 10.02., 20.00 Uhr:
	 öffentl. Fraktionssitzung
	 in Müller’s Landhotel
Gerne können Sie jederzeit mit Ihren Fragen 
persönlich auf unsere Gemeinderäte und Kan-
didaten zukommen oder mit einer E-Mail an 
info@fb84mespelbrunn.de mit uns in Verbin-
dung treten.

VdK-Ortsverband Mespelbrunn
Der Tagesausflug des VdK-Ortsverban-
des Mespelbrunn findet am Samstag, den 
12.09.2026 statt. Er führt uns in diesem Jahr 
nach Maria Laach/Ahrtal.
Das genaue Programm finden sie zu einem 
späteren Zeitpunkt im Mitteilungsblatt.
Anmeldungen nimmt ab sofort Annette 
Kapperer, Tel.Nr. 06092 6667 entgegen.
Bitte merken sie sich den Termin schon jetzt 
vor.
VdK Ortsverband Mespelbrunn
Die Vorstandschaft

GV Hessenthal –
Sängerstammtisch
Termine bitte vormerken:
Donnerstag, 12. Februar, um 18:31 Uhr Sän-
ger-Stammtisch Fasching bei „Karin“. Um 
Beiträge und Mitgestaltung wird gebeten. „Wir 
lassen uns das Singen nicht verbieten, das 
Singen nicht und auch die Fröhlichkeit“.
Donnerstag, 12. März, um 18:30 Uhr aus-
nahmsweise im „Masalahaus“.
Donnerstag, 9. April, um 18:30 Uhr wieder bei 
„Karin“.
Donnerstag, 30. April, Maibaumaufstellung 
der FFW Hessenthal
Freitag, 1. Mai, um ca. 11 Uhr Maibaumaufstel-
lung der Wasserwacht auf dem HdG Parkplatz
Donnerstag, 14. Mai, treffen wir uns ab 10:30 
Uhr auf dem „Bäckermichel“ Fest („Löwen“) 
Vatertag.
Montag, 25. Mai, Pfingstmontag Prozession 
ab Herrnbild Kapelle um 9:30 Uhr mit Fah-
nenabordnung zur Wallfahrtskirche mit Gottes-
dienst.
Dienstag, 26. Mai, bis Samstag, 30. Mai, unse-
re diesjährige Jahres-Fahrt nach St. Georgen 
im Attergau mit „Reffel“.
1 DZ und 1 EZ wären noch zu vergeben.
Donnerstag, 4. Juni, Fronleichnam Gottes-
dienst um 9.00 Uhr mit Fahnenabordnung in 
der Wallfahrtskirche, anschließend Prozession 
nach Mespelbrunn
Es grüßt herzlich
Irene und Anne

Jagdgenossenschaft Hessenthal
Einladung zur
Jagdgenossenschaftsversammlung
Hiermit ergeht herzliche Einladung an alle Ei-
gentümer von Grundstücken, die in der Ge-
markung der Jagdgenossenschaft Hessenthal 
liegen und auf denen die Jagd ausgeübt wer-
den darf, zur diesjährigen, nicht öffentlichen 
Jagdgenossenschaftsversammlung der 
Jagdgenossenschaft Hessenthal, am Freitag, 
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den 27.02.2026, um 19.00 Uhr im Gasthaus 
„Zum Limousinhof“.
Tagesordnung:
01.	Eröffnung und Begrüßung durch den
	 Jagdvorsteher Wolfgang Windirsch mit
	 Bekanntgabe der Tagesordnung
02.	Totengedenken
03.	Verlesen und Anerkennung des Protokolls 
	 der letzten Jagdgenossenschaftsversamm-
	 lung
04.	Bericht zum vergangenen Jagdjahr durch 	
	 den Jagdvorsteher
05.	Kassenbericht
06.	Bericht der Kassenprüfer
07.	Entlastung der Kassenführung und der
	 Vorstandschaft
08.	Bildung Wahlausschuss
09.	Neuwahlen der Vorstandschaft
10.	Vorschläge zur Verwendung des
	 Jagdpachtschillings im Jahre 2026/2027
11.	Verschiedenes
Anmerkung:
Bei Verhinderung kann sich der/die  Jagdge-
nosse/in durch seinen Ehegatten, durch einen 
volljährigen Verwandten gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, 
volljährige Person oder durch einen volljähri-
gen, derselben Jagdgenossenschaft angehö-
renden Jagdgenossen/in, vertreten lassen.
Für die Erteilung der Vollmacht an einen Jagd-
genossen ist die schriftliche Form erforderlich. 

Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens 
einen Jagdgenossen  vertreten.
Für juristische Personen handeln ihre verfas-
sungsmäßig berufenen Organe oder deren 
Beauftragte.
Ein Formular für die Bevollmächtigung eines 
Vertreters ist unter der Internetseite der Verwal-
tungsgemeinschaft Mespelbrunn https://www.
vgem-mespelbrunn.de/VGem-Mespelbrunn/
Bürger-Rathaus/Formulare-online abrufbar.
Wolfgang Windirsch, Jagdvorsteher

Musikverein Heimatklang 
Mespelbrunn
Einladung zur Generalversammlung
Die diesjährige Generalversammlung des Mu-
sikvereins  „Heimatklang“  Mespelbrunn wird 
am 22.02. um 10:30 Uhr im Gasthaus „Zum 
Löwen“ stattfinden. Dazu sind alle Vereinsmit-
glieder recht herzlich eingeladen.
Neben den Neuwahlen der Vorstandschaft 
und dem Rückblick auf das vergangene Jahr 
werden wir auch die geplanten Aktivitäten des 
Vereins für das Jahr 2026 besprechen.
Weitere Termine und aktuelle Informationen 
sind auf unserer Homepage unter 
www.heimatklangmespelbrunn.de zu finden.
Die Vorstandschaft




